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plan_v9.pdf (solargrün, übergeben am 2.7.2024), siehe Abbildung 1. 

 
Die Firma solargrün GmbH plant die Errichtung einer Photovoltaikanlage bei Louisen-

feld in der Gemeinde Grabowhöfe (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Für die 

Genehmigungsunterlagen waren unter anderem faunistische Untersuchungen und 

ein Fachbeitrag Artenschutz (AFB) erforderlich. 

Die vorliegende Stellungnahme schätzt die Auswirkungen der Flächenreduzierung 

von ursprünglich geprüften 9,4 ha auf etwa die Hälfte der Fläche auf die nach arten-

schutzrechtlicher Prüfung zu treffenden Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen ein. 

Durch die deutliche Reduzierung der Fläche entfällt die Betroffenheit mehrerer Brut-

vogelreviere sowie weiterer bei der Kartierung 2022 angetroffener Tierarten. 

Die Aufstellung der Module beschränkt sich überwiegend auf Lehm- bzw. Tonacker 

(ACL) und erstreckt sich im Südosten nur noch etwa 30 m auf den Biotoptyp Intensiv-

grünland auf Moorstandorten (GIO) über einem „vollständig überprägten An- und Nie-

dermoor)“ (Russow, 2023). Der von der ursprünglichen Planung betroffene zeitweilig 

wasserführende Graben mit intensiver Unterhaltung (FGX) liegt nicht auf der redu-

zierten Fläche. 

Im Fachbeitrag Artenschutz vom 10.01.2023 wurde mit Bezug auf den damaligen Pla-

nungsstand der FF-PVA eine Vermeidungsmaßnahme „Bauzeitenregelung“ vor-

geschlagen. Nach der Bauflächenverkleinerung verbleiben von den im AFB aufge-

zählten häufigen Vogelartenarten mit Revieren in unmittelbarer Nachbarschaft der 

geplanten PV-Fläche nur noch Star, Nachtigall, Buchfink, Amsel und Dorngrasmücke 



mit je einem und die Goldammer mit zwei Revieren und damit etwa nur die Hälfte der 

ursprünglich ermittelten Reviere. Am Maßnahmeninhalt (Baubeginn zwischen Okto-

ber und Ende Februar) werden keine Änderungen empfohlen, die betroffene Fläche 

und damit auch die Bauzeit ist allerdings deutlich geringer. 

Die Vermeidungsmaßnahme „Bauzeitlicher Reptilienschutzzaun“ kann wegen 

der nun um ca. 30 m von den erfassten Aktionsräumen der Zauneidechse abgerück-

ten Baugrenzen entfallen (Abbildung 1), wenn dort keine Zuwegungen errichtet wer-

den. Es wird empfohlen, diese Einschätzung bei Vorliegen der ortskonkreten Planung 

für Baustraßen und des tatsächlichen Bauzeitpunktes zu überprüfen und ggf. aus 

Vorsorgegründen Reptilienschutzzäune zu stellen oder eine ökologische Baubeglei-

tung zu beauftragen.  

 
Neubemessung des Umfangs der verbleibenden CEF-Maßnahme „Blühfläche“: 

Im Fachbeitrag Artenschutz vom 10.01.2023 wurde mit Bezug auf den damaligen Pla-

nungsstand der FF-PVA eine CEF-Maßnahme für 8 Feldlerchen-Reviere definiert. 

Durch die Verkleinerung der Vorhabenfläche sind aktuell nur noch 5 Reviere betrof-

fen (siehe Abbildung 1, vor dem Hintergrund des alten Planungsstandes).  

Für das vollständig zur Verfügung stehende Flurstück 23/3 wurde bereits in der Stel-

lungnahme vom 26.3.2024 (Beak Consultants) beispielhaft eine geeignete Flächen-

kulisse ermittelt, um die erforderliche Flächenverfügbarkeit nachzuweisen: 

- Abstand 60 m von Feldgehölzen und Siedlung (entsprechend den von Rus-

sow 2022 tatsächlich vor Ort ermittelten Abständen der singenden Männchen 

von Gehölzen) 

- Gewährleistung freier Mindestreviergrößen (ca. 0,8 ha, ermittelt aus der Sied-

lungsdichte und den Abständen der singenden Feldlerchen vor Ort 2022) 

Die in Abbildung 2 in beige dargestellte Fläche (komplett auf Flurstück 23/3 liegend) 

erfüllt diese Kriterien und umfasst 2,5 ha. 

Bei fünf betroffenen Revieren und einem aus der einschlägigen Literatur übernom-

menen Kompensationsbedarf durch Blühflächen von 0,5 ha je Revier besteht ein 

Bedarf von 2,5 ha. Somit ist der rechnerische Nachweis getroffen, dass eine ausrei-

chend große Fläche für Optimierungsmaßnahmen (Blühflächen) zur Verfügung steht 

und der Verbotstatbestand „Beschädigung einer Fortpflanzungsstätte“ unter Berück-

sichtigung dieser CEF-Maßnahme nicht eintritt. Auf der geplanten CEF-Fläche wurde 

2022 ein Feldlerchenrevier erfasst. Auf Grund der ermittelten Reviergröße und der 

unbesiedelten Bereiche ist eine Verlagerung bei vollständiger Besetzung der CEF-

Fläche möglich (roter Pfeil in Abbildung 2). Ein zusätzlicher Sicherheitspuffer besteht 

darin, dass durch eine PV-FFA die Habitatqualität nicht zu 100 % eingeschränkt wird 

und eine Nutzung der Fläche zumindest in Randbereichen weiterhin anzunehmen ist. 

Weitere Aspekte aus dem Fachbeitrag Artenschutz sind von der Flächenreduzierung 

nicht betroffen. 

 

 Dr. Frank Schmidt 

 Beak Consultants GmbH 

 Am St.-Niclas-Schacht 13 

 09599 Freiberg  

Anlage:  

Abbildung 1 und Abbildung 2 



 

Abbildung 1: Planung der FF-PVA mit Lage der Solar-Module (orange Schraffur) 

Roter Umring: im AFB 2023 bewertete Fläche 

Gelbe Punkte: aktuell nicht betroffene Feldlerchenreviere der Kartierung 2022 

Rote Punkte: im Baufeld verbliebene Feldlerchenreviere aus der Erfassung 2022 

Grüne Rechtecke: Aktionsräume Zauneidechse (Erfassung 2022) an Bahndamm und Straße  

 



Abbildung 2: Lage der Blühfläche als CEF-Maßnahme (beige, 2,5 ha). 

Rote Umringe: Planung 2022, vgl. Abbildung 1. Roter Pfeil: Verlagerung Feldlerchen-Revier  
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1 Vorbemerkung 

1.1 Veranlassung 

Die Firma solargrün GmbH plant die Errichtung einer Photovoltaikanlage bei Louisenfeld in 

der Gemeinde Grabowhöfe (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Für die Genehmi-

gungsunterlagen sind faunistische Untersuchungen und die Erstellung einer speziellen Arten-

schutzrechtlichen Prüfung (sAP) in Form eines Fachbeitrages Artenschutz (AFB) erforderlich. 

Im AFB erfolgt die Prüfung artenschutzrechtlicher Belange nach § 44 BNatSchG. Grundlage 

dieser Betrachtung sind die europarechtlich geschützten Tier- u. Pflanzenarten, die hier art- 

oder gruppenspezifisch hinsichtlich der Auswirkungen des Vorhabens betrachtet werden. Das 

Eintreten eines artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes führt grundsätzlich zur Unzuläs-

sigkeit des Vorhabens; artenschutzrechtliche Maßnahmen können allerdings bei der Bewer-

tung berücksichtigt werden. Übergeordnete Ziele des AFB sind die frühzeitige Erkennung po-

tenzieller Konfliktfälle, sowie die rechtzeitige, räumliche und zeitliche Definition von art- oder 

gruppenbezogenen Vermeidungsmaßnahmen sowie ggf. notwendige Maßnahmen zum Funk-

tionserhalt (CEF, Continuous Ecological Functionality) oder die Prüfung, ob die Grundlagen 

für einen artenschutzrechtlichen Ausnahmeantrag gegeben sind.  

Die Bewertungsgrundlage der vorliegenden Unterlage bilden Kartierungsdaten aus dem Jahr 

2022 (Anlage 1). 

1.2 Rechtlicher Rahmen 

Grundlage der artenschutzrechtlichen Prüfung ist das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

vom 29.7.2009, geltend seit 1.3.2010 (Bundesgesetzblatt Jg. 2009 Teil I Nr. 51), zuletzt geän-

dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908). 

Der Gesetzgeber setzt damit um: 

 die Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2.4.1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vo-
gelarten (VSchRL), in der Fassung 2009/147/EG, und 

 die Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild-
lebenden Tiere und Pflanzen, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU. 

Nach dem Besonderen Artenschutz (§ 44 - 47 BNatSchG) sind unter dem Begriff „besonders 

geschützte Arten“ die folgenden zu beachten: 

 Europäische Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der VSchRL, 

 Tierarten nach Anhang IVa FFH-RL, 

 Pflanzenarten nach Anhang IVb FFH-RL, 

 Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 (1) BNatSchG aufgeführt sind, 

 Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführt sind. 

 

Eine Teilmenge davon, die „Anhang-IV-Arten“ sowie Vogelarten, die in Anhang 1, Spalte 3 der 

Bundesartenschutzverordnung gekennzeichnet sind, gelten zusätzlich als „streng geschützt“ 

(nachfolgend durch §§ symbolisiert). Für die weitere Betrachtung entfallen allerdings die „Arten 

des Anhangs B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren 
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wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels“, für die lediglich Han-

delseinschränkungen gelten, ebenso die Arten des Anhangs A dieser Verordnung. Da weiter-

hin die Rechtsverordnung nach § 54 (1) BNatSchG über Arten, für deren Schutz die Bundes-

republik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist, noch nicht vorliegt, sind folglich nur 

die Arten des Anhangs IV FFH-RL sowie diejenigen europäischen Vogelarten zu berücksich-

tigen, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 BNatSchG als heimisch einzustufen sind. Für diese Arten 

wird nun untersucht, ob durch das Vorhaben „Verbotstatbestände“ (VTB) erfüllt werden. Im 

§ 44 BNatSchG sind die folgenden Zugriffsverbote definiert: 

(1) Es ist verboten,  

1.  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-
ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Für Vorhaben, die nach § 15 BNatSchG (Eingriffsregelung) zulässig sind sowie für Vorhaben 

in Gebieten mit Bebauungsplänen gelten die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG in abgewan-

delter Form (Absatz 5). Demnach liegt kein Verstoß gegen das Verbot der Beschädigung bzw. 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vor, solange diese trotz Zerstörung ihre öko-

logischen Funktionen im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllen können: 

(5)  Für nach § 15 (1) unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Land-

schaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durch-

geführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-

, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV a 

der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten oder solche 

Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt 

sind, liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-

zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Be-

einträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnah-

men nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 

nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderli-

chen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 

Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung 

der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen un-

vermeidbar sind, 
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3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 

dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt wer-

den. [..] Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 

Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- 

und Vermarktungsverbote vor. 

(6) Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung gesetzlich 

vorgeschriebener Prüfungen, die von fachkundigen Personen unter größtmöglicher Scho-

nung der untersuchten Exemplare und der übrigen Tier- und Pflanzenwelt im notwendigen 

Umfang vorgenommen werden. Die Anzahl der verletzten oder getöteten Exemplare von 

europäischen Vogelarten und Arten der in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Tierarten ist von der fachkundigen Person der für Naturschutz 

und Landschaftspflege zuständigen Behörde jährlich mitzuteilen. 

 
Entsprechend dem oben zitierten Satz 5 sind die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 

BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für 

die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tier- und Pflanzenarten, die europäischen Vo-

gelarten sowie die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführ-

ten Arten zu prüfen. Die entsprechende Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

liegt bisher nicht vor, daher ist die Prüfung der Verbotstatbestände (VTB) gemäß § 44 

BNatSchG für Arten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik 

Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist, derzeit nicht vorgesehen, sondern im Rahmen 

der Eingriffsregelung gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG berücksichtigt. Durch die Neufassung 

vom 15.09.2017 wird die sogenannte Signifikanzrechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts aufgegriffen. Danach liegt ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot nur 

vor, wenn die Durchführung eines Vorhabens zu einer signifikanten Erhöhung des allgemeinen 

Lebensrisikos für Exemplare der betroffenen Art führt. Diese Einschränkung des Tötungs- und 

Verletzungsverbotes dient nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung dem Verhältnismä-

ßigkeitsgrundsatz. Sie soll sicherstellen, dass ein unvermeidbarer Verlust einzelner Tiere 

durch ein Vorhaben nicht automatisch und immer zu einem Verstoß gegen das artenschutz-

rechtliche Verbot führt. 

Im vorliegenden Fachbeitrag wird für die festgestellten europäischen Vogelarten sowie die 

Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL geprüft, ob die in § 44 Abs. 1 in Verbin-

dung mit Abs. 5 BNatSchG genannten VTB erfüllt sind. Sollten diese unter Berücksichtigung 

erforderlicher Vermeidungs- und vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen erfüllt sein, schließt 

sich eine Prüfung an, ob die naturschutzfachlichen und weiteren Voraussetzungen für eine 

Ausnahme oder Befreiung von den Verboten gem. § 44 ff. BNatSchG gegeben sind. Dazu 

zählen u. a. zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich sol-

cher sozialer oder wirtschaftlicher Art. Eine Bauleitplanung selbst bedarf zwar keiner Ausnah-

megenehmigung, jedoch sind die im Ergebnis einer rechtswirksamen Bauleitplanung zulässi-

gen Handlungen, die gegen Verbote des § 44 Abs. 1 verstoßen, ausnahmepflichtig gemäß 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG. In diesem Fall kann durch die zuständige Behörde für den Prozess 
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der Bauleitplanung unter Benennung der Bedingungen, die der künftige Bauherr bei der Um-

setzung des Bauleitplanes zu beachten hat, eine schriftliche Inaussichtstellung einer Ausnah-

megenehmigung erfolgen („objektive Befreiungslage“).  

 

2 Vorhaben und relevante Wirkfaktoren 

2.1 Lage des Vorhabens 

Der Solarpark soll auf der Gemarkung Louisenfeld (Ortsteil von Grabowhöfe) im Landkreis 

Mecklenburgische Seenplatte errichtet werden. Die Vorhabensfläche befindet sich ca. 1 km 

westlich der Ortslage Grabowhöfe an der Bahnstrecke Waren – Güstrow. Derzeit werden die 

Flächen von konventionell bewirtschaftetem Ackerland dominiert (Abbildung 1), die südliche 

Teilfläche besteht zur Hälfte aus Intensivgrünland. 

 

Abbildung 1: Lage des Vorhabens (Darstellung auf dem Hintergrund DTK 50 (GDI MV WMS)) 
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Abbildung 2: Lage des Vorhabens mit 200-m-Pufferzone (auf DOP 20 der WMS-Dienste MV) 

 

2.2 Kurzdarstellung des Vorhabens 

Der Solarpark soll auf der Gemarkung Louisenfeld (Ortsteil von Grabowhöfe) im Landkreis 

Mecklenburgische Seenplatte errichtet werden. Die Vorhabensfläche befindet sich ca. 1 km 

westlich der Ortslage Grabowhöfe an der Bahnstrecke Waren – Güstrow. Geplant sind drei 

Teilflächen (insgesamt 9,4 ha), die direkt nordöstlich an die Bahntrasse angrenzen. Zwei der 

Teilflächen liegen nordwestlich der Straße „Zum Burgwall“, die dritte Teilfläche südöstlich da-

von. Derzeit werden die Flächen von konventionell bewirtschaftetem Ackerland dominiert (Ab-

bildung 2), die südliche Teilfläche besteht zur Hälfte aus Intensivgrünland. 

Es handelt sich um Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) aus aufgeständerten Solarmo-

dulen mit einer Höhe von etwa 4 m. Die Modulreihen sollen einen Abstand von i.d.R. 3 m er-

halten. Auf dem Gelände werden außerdem Wechselrichterstationen und eine Trafostation 

eingerichtet. Gegebenenfalls werden Zu- und Wartungswege (Breite 3,5 m) angelegt. Das ge-

samte Gelände wird mit einem 2,5 m hohen Zaun (20 cm Abstand vom Boden) eingezäunt. 

Es ist vorgesehen, die Fläche zwischen und unterhalb der Solarmodule als extensives Grün-

land anzulegen und zu pflegen. Dies beinhaltet das Einbringen von gebietsheimischem, stand-

ortangepasstem Saatgut sowie (ggf. alternierendes) Mähen. Auf Düngung und Pestizideinsatz 

wird verzichtet. Die Hauptbauphase ist für den konfliktarmen Zeitraum zwischen Anfang Okto-

ber und Mitte März vorgesehen. Kleinere Montagearbeiten können über diesen Zeitraum hin-

aus stattfinden. 
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2.3 Wirkfaktoren des Vorhabens 

Gemäß dem Fachinformationssystem des Bundesamts für Naturschutz (BfN) zur FFH-Ver-

träglichkeitsprüfung (https://ffh-vp-info.de, siehe auch Lambrecht & Trautner, 2007) wird der in 

diesen Quellen zusammengestellte Wirkfaktorenkomplex für „Solarenergieanlagen“ (Photovol-

taik-Freiflächenanlagen (PV-FFA)) im vorliegenden Dokument auch für die Bewertung der Ar-

tenschutzbelange für die „FFH-Arten“ und die europäischen Vogelarten verwendet (Tabelle 1). 

Wirkfaktoren mit der Relevanz 0 („nicht relevant“) werden in der weiteren Betrachtung (Tabelle 

2) nicht weiter berücksichtigt. Die Ausschluss-Gründe werden hier verkürzt wiedergegeben 

und sind vollständig https://ffh-vp-info.de entnehmbar. Als mögliche anlagebedingte Vorha-

bensbestandteile gelten nach https://ffh-vp-info.de: „Anlagenfundamente, Aufständerungen, 

Modultische, Wechselrichtergebäude, Zuwegungen, Einzäunungen, Betriebsgebäude (z. B. 

für Wachhunde), Kabelgräben und Leitungen.“ Als mögliche baubedingte Vorhabensbestand-

teile werden aufgeführt: „Baustelle bzw. Baufeld, Materiallagerplätze, Maschinenabstellplätze, 

Erdentnahmestellen, Baumaschinen und Baubetrieb, Baustellenverkehr und Baustellenbe-

leuchtung.“ 

Die Relevanzklassen werden wie folgt definiert: 

0 Dieser Wirkfaktor tritt praktisch nicht auf und kann im Regelfall für die Beurteilung von erheblichen 

Beeinträchtigungen vernachlässigt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass der vorgenommenen 

Einschätzung eine relative Betrachtung zugrunde liegt. Es kann nicht mit absoluter Sicherheit 

ausgeschlossen werden, dass der Wirkfaktor in besonderen Fällen doch auftreten kann, dies wird 

mit dem Zusatz „in der Regel“ zum Ausdruck gebracht. 

1 Der Wirkfaktor ist nur in bestimmten Fällen bzw. bei besonderen Ausprägungen des Projekttyps 

als mögliche Beeinträchtigungsursache von Bedeutung. 

2 Der Wirkfaktor tritt bei dem betreffenden Projekttyp regelmäßig auf, er ist daher im Regelfall für 

die Beurteilung von erheblichen Beeinträchtigungen von Bedeutung. Bei bestimmten Projektty-

pen oder in bestimmten Fällen können die mit dem Wirkfaktor verbundenen Wirkungen auch von 

besonderer Intensität sein. 

Tabelle 1: Typische Wirkfaktoren von PV-FFA (nach BfN, 2016) 

Relevanzklassen: 0 = (i.d.R.) nicht relevant, 1 = ggf. relevant, 2 = regelmäßig relevant 

Wirkfaktor Erläuterung Relevanz 

1 Direkter Flächenentzug 

1-1 Überbauung / Versiegelung Durch Anlagenfundamente/Aufständerungen, Wechsel-
richtergebäude und evtl. Zuwegungen kommt es im ge-
ringen Maße zur Versiegelung von Flächen. Durch die 
Modultische kommt es zu einer Überbauung von Fläche. 
Daneben können auch Einzäunungen oder das Einbrin-
gen der Kabel zu einer geringen Flächeninanspruch-
nahme führen. Während der Bauphase kann es durch 
notwendige Materiallager oder Baustraßen zu temporä-
ren Überbauungen oder Versiegelungen kommen. 

2 

2 Veränderung der Habitatstruktur / Nutzung 

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Bio-

topstrukturen 

Durch Überbauung der Fläche mit Modultischen kommt 
es zu Verschattungen. Unter der Traufkante der Module 
bilden sich feuchtere Bereiche. Je nach lichtem Abstand 
zwischen Geländeoberfläche und Modultischen kann 
sich (andere) Vegetation ausbilden; hierbei spielen Ein-
flüsse durch Besonnung und Verschattung bzw. der Bo-
denfeuchtigkeit eine Rolle. Je nach Nutzung und Stand-
ortbedingungen können sich trocken-warme oder feuchte 
Standorte mit veränderten Vegetationsstrukturen bilden. 

2 

2-2 Verlust / Änderung charakteristischer Dynamik  Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

https://ffh-vp-info.de/
https://ffh-vp-info.de/
https://ffh-vp-info.de/
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2-3 Intensivierung der land-, forst- oder fischerei-

wirtschaftlichen Nutzung 

Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

2-4 Kurzzeitige Aufgabe habitatprägender Nutzung 

/ Pflege 

Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

2-5 (Länger) andauernde Aufgabe habitatprägen-

der Nutzung / Pflege 

Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

3 Veränderung abiotischer Standortfaktoren 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes Durch das Einbringen von Fundamenten, Stützpfosten, 
evtl. Kiesschüttungen für Zuwegungen, die Errichtung 
von Wechselrichterhäuschen, Einbringen der Kabel zur 
Energieableitung oder evtl. notwendige Aufschüttungen/ 
Abgrabungen kann es zu Beeinträchtigungen des natür-
lichen Bodengefüges kommen. Je nach Größe der Mo-
dultische und Art der Ableitung von Regenwasser kann 
es kleinräumig zur stärkeren Austrocknung oder Vernäs-
sung des Bodens gegenüber dem vorherigen Zustand 
kommen. Ebenfalls sind kleinräumig Boden-Erosionen 
aufgrund der geänderten Wasserabführung möglich. 

1 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhält-

nisse 
Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

3-3 Veränderung der hydrologischen/hydrodyna-

mischen Verhältnisse 
Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

3-4 Veränderung der hydrochemischen Verhält-

nisse (Beschaffenheit) 
Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

3-5 Veränderung der Temperaturverhältnisse Aufgrund der Verschattungen durch die Module kommt 
es zu geringen Temperaturveränderungen unter den Mo-
dultischen mit Rückwirkungen auf die Vegetation. 

1 

3-6 Veränderung anderer standort-, vor allem kli-

marelevanter Faktoren 

Es sind kleinräumige Änderungen des Mikroklimas durch 
Verschattung möglich. Über die Faktoren Bodenfeuchte 
und Einstrahlung wirkt dies auf die Ausbildung der Vege-
tation unter und neben den Modultischen. 

1 

4 Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwir-

kung/Mortalität 

Individuenverluste können baubedingt im Rahmen der 
Baufeldfreimachung bzw. -räumung (Vegetationsbeseiti-
gung, Befahrung etc.) auftreten. 

1 

4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / 

Mortalität 

Aufgrund der zum Diebstahlschutz und der Absicherung 
elektrischer Einrichtung notwendigen Einzäunung kann 
es zu einer Zerschneidung von Wanderkorridoren von 
Tieren kommen.  

1 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung 

/ Mortalität 
Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

5 Nichtstoffliche Einwirkungen 

5-1 Akustische Reize (Schall) Während der Bauphase kann es aufgrund der Bautätig-
keit zu akustischen Reizen durch Schall kommen, die zur 
Beunruhigung von entsprechend empfindlichen Tierarten 
führen kann. Betriebsbedingt kann es zu minimalen akus-
tischen Reizen im Bereich der Wechselrichter kommen, 
die jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand zu vernach-
lässigen sind.  

1 

5-2 Optische Reizauslöser / Bewegung (ohne 

Licht) 
Als Vertikalstrukturen stellen die Anlagen Kulissen dar, 
die eine gewisse Störwirkung gegenüber bestimmten 
empfindlichen Vogelarten des Offenlandes erzeugen 
können. Aufgrund der Flächeninanspruchnahme und im 
geringen Maße ausgehenden Spiegelungen kommt es 
zur Veränderung des Landschaftscharakters. Die Inten-
sität der Auswirkung hängt hierbei von der Lage im Re-
lief ab. Ebenso kann es unter Umständen aufgrund der 
Reflexionen zur Anlockung von Insekten kommen, die 
polarisiertes Licht wahrnehmen können (z. B. Wasser-
käfer-, Mücken- und Fliegenarten). 

Auch durch Bau, Wartung und Sicherung können opti-
sche Störwirkungen durch menschliche Anwesenheit 
und Bewegung hervorgerufen werden.  

2 

5-3 Licht Im Zuge der Errichtung von PV-Anlagen kann es zur Auf-
stellung von künstlichen Beleuchtungen entlang der 
Wege und der Umzäunung kommen. Baubedingt sind 
Beeinträchtigungen durch Licht möglich, falls die Anlagen 
auch nach Einbruch der Dunkelheit errichtet werden.  

1 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,3,1
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,3,1
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,3,2
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,3,2
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,4,0
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,4,1
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,4,1
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,4,2
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5-4 Erschütterungen / Vibrationen Baubedingt sind durch den Einsatz von Maschinen Er-
schütterungen möglich. Hierdurch kann es zur Vergrä-
mung von Arten kommen. 

1 

5-5 Mechanische Einwirkungen (Wellenschlag, 

Tritt) 

Bei der Errichtung von PV-FFA kann es während der 
Bauphase durch Maschinen und Personen zu mechani-
schen Einwirkungen kommen (z. B. durch Tritt, Befahren 
oder Materiallager). 

1 

6 Stoffliche Einwirkungen 

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen / Nähr-

stoffeintrag 
Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

6-2 Organische Verbindungen Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

6-3 Schwermetalle Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktions-

prozesse entstehende Schadstoffe 
Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

6-5 Salz Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen 

(Staub / Schwebst. u. Sedimente) 

Bei der Errichtung von PV-FFA kann es je nach Standort 
und Witterung baubedingt zu Aufwirbelungen und Depo-
sitionen von Stäuben kommen. 

1 

6-7 Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch: Anlo-

ckung) 
Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

6-8 Endokrin wirkende Stoffe Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

6-9 Sonstige Stoffe Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

7 Strahlung 

7-1 Nichtionisierende Strahlung / Elektromagneti-

sche Felder 

Im Bereich der Wechselrichter sind schwache elektro-
magnetische Felder möglich. Allerdings werden diese 
durch die umgebende Gebäudehülle nach außen hin ab-
geschirmt. Hinweise auf eine Relevanz liegen daher nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. 

0 

7-2 Ionisierende / Radioaktive Strahlung Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

8 Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen 

8-1 Management gebietsheimischer Arten Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

8-2 Förderung / Ausbreitung gebietsfremder Arten Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.) Bei PV-FFA kann es zur Verminderung des Unterwuch-
ses der Anlagen betriebsbedingt zur Bekämpfung von Or-
ganismen mit Hilfe von Pestiziden kommen. Der Einsatz 
von Pestiziden sollte allerdings grundsätzlich ausge-
schlossen werden. 

1 

8-4 Freisetzung gentechnisch neuer bzw. verän-

derter Organismen 
Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

9 Sonstiges 

9-1 Sonstiges Keine Hinweise zu einer Relevanz vorliegend 0 

 

Zusammenfassend betrachtet sind für das Vorhaben die in der folgenden Tabelle 2 dargestell-

ten Wirkfaktoren ableitbar. Es wird hier zwischen der Bauphase („baubedingt“) und Betriebs-

phase („anlagebedingt“) differenziert. 

Tabelle 2: Potenziell relevante Wirkfaktoren nach Tabelle 1 und mögliche Auswirkungen des Vorhabens 
(standortbezogen) 

Kursiv: weitere Abschichtung dieser potenziellen Wirkfaktoren aufgrund des Standortes oder des vorhandenen Ar-
tenspektrums 

Wirkfaktoren/-vorgänge 
baube-
dingt 

anlage-
bedingt 

Mögliche Auswirkungen Folgen in Bezug auf Standort und Arten-
spektrum 

1-1 Überbauung/Versiegelung 

x x 

Durch Anlagenfundamente/Aufständerungen, Wechselrichtergebäude 
und evtl. Zuwegungen kommt es im geringen Maße zur Versiegelung von 
Flächen. Durch die Modultische kommt es zu einer Überbauung von Flä-
che. Daneben können auch Einzäunungen oder das Einbringen der Ka-
bel zu einer geringen Flächeninanspruchnahme führen. Während der 
Bauphase kann es durch notwendige Materiallager oder Baustraßen zu 
temporären Überbauungen oder Versiegelungen kommen.  

 
 

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,4,3
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,0
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,0
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,1
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,2
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,3
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,3
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,4
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,5
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,6
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,6
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,7
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,8
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,6,0
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,6,0
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,6,1
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,7,0
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,7,1
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,7,2
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,7,3
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,7,3
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,8,0
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Wirkfaktoren/-vorgänge 
baube-
dingt 

anlage-
bedingt 

Mögliche Auswirkungen Folgen in Bezug auf Standort und Arten-
spektrum 

2-1 Veränderung Habitat-
struktur 

x x 

Durch die Modultische kommt es zu Verschattungen von Vegetation und 
Habitaten bzw. zu stärker besonnten Bereichen. Der Charakter als Acker 
wird überprägt. Dies bedeutet für einige wenige Arten einen Teilverlust 
als Lebensraum, während andere Arten, je nach Gestaltung der Flächen 
unter den Modulen und der Randbereiche, davon profitieren können. 

2-2 Veränderung charakteristi-
scher Dynamik 

 x 

An charakteristischer Dynamik geht der Wechsel zwischen aufwachsen-
den Feldfrüchten und abgeernteten Offenflächen verloren. Dies ist aller-
dings keine natürliche Dynamik, sondern bewirtschaftungsbedingt. Es ist 
keine irreversible Veränderung, da nach Abschluss der Betriebsphase 
eine erneute Nutzung als Ackerland möglich ist. 

3-1 Veränderung des Bodens 
bzw. Untergrundes 

x x 

Durch Anlagenfundamente/Aufständerungen, Wechselrichterhäuschen, 
Kiesschüttungen für Zuwegungen oder das Einbringen der Energiekabel 
kann es zu Beeinträchtigungen des Bodengefüges kommen. Durch die 
Ableitung von Regenwasser kann es kleinräumig zu Austrocknung oder 
Vernässung des Bodens gegenüber dem Ist-Zustand kommen. Kleinräu-
mige Erosionen aufgrund der Wasserabführung sind möglich. Über die 
Veränderung der Vegetation und Habitatstrukturen wirkt dies unterschied-
lich stark vertreibend oder fördernd auf sämtliche erfasste Tiergruppen. 

3-5/6 Veränderung der Tem-
peraturverhältnisse oder an-
derer standort-/klimarelevan-
ter Faktoren 

 x 
Es sind kleinräumige Änderungen des Mikroklimas zu erwarten, die im 
Vergleich zu den anderen Wirkfaktoren und in Bezug auf die erfassten 
Tiergruppen hier vernachlässigbar sind. 

4-1 Baubedingte Barriere- o-
der Fallenwirkung/Mortalität 

x  

Individuenverluste können im Rahmen der Baufeldfreimachung bzw. -räu-
mung (Vegetationsbeseitigung, Befahrung etc.) auftreten, speziell zur 
Brutzeit von Bodenbrütern (Gelege, Jungvögel) oder zur Wanderungszeit 
von Amphibien bzw. bei sich zeitig im Frühjahr sonnenden Reptilien. 

4-2 Anlagebedingte Barriere- 
oder Fallenwirkung/Mortalität 

 x 

Für Kleinsäuger und Amphibien werden Lücken im Zaunbereich vorgese-
hen (20 cm ab Boden), um eine barrierefreie Wanderung zu gewährleis-
ten. Für Vögel stellt der Zaun kein Hindernis dar. Eine Fallenwirkung ist 
nicht gegeben. 

5-1 Akustische Reize (Schall) 

x  

Während der Bauphase kann es aufgrund der Bautätigkeit zu akustischen 
Reizen durch Schall kommen, die zur Beunruhigung von entsprechend 
empfindlichen Vogelarten führen kann. Betriebsbedingte Reize sind ver-
nachlässigbar. Eine relevante Vergrämung störungsempfindlicher Arten 
wird weitgehend ausgeschlossen, da bereits aktuell durch Bahnbetrieb 
und angrenzende Verkehrswege (Straßen) solche Reize gegeben sind. 

5-2 Optische Reizauslöser/Be-
wegung (ohne Licht) 

x x 

Durch Bau, Wartung und Sicherung können optische Störwirkungen durch 
menschliche Anwesenheit/Bewegung hervorgerufen werden. Eine rele-
vante Anlockung von Wasserkäfer-, Mücken- und Fliegenarten, die polari-
siertes Licht wahrnehmen können, ist auf Grund des Fehlens angrenzen-
der Gewässer ausgeschlossen. 

5-3 Licht 

x x 

Baubedingt sind Beeinträchtigungen durch Licht möglich, falls Bauarbei-
ten nach Einbruch der Dunkelheit stattfinden. Eine relevante Vergrämung 
störungsempfindlicher Arten (v.a. Vögel) wird weitgehend ausgeschlos-
sen, da diese Reize bereits durch den Bahnverkehr bestehen. 

5-4 Erschütterungen/Vibratio-
nen 

x  
Baubedingt sind durch den Einsatz von Maschinen Erschütterungen mög-
lich. Hierdurch kann es zur Vergrämung von Arten kommen. 

5-5 Mechanische Einwirkung 
(Tritt) 

x  
Mechanische Einwirkungen (z. B. durch Tritt, Befahren oder Materialla-
ger) werden durch die anderen Wirkfaktoren deutlich überprägt. 

6-6 Depositionen mit struktu-
rellen Auswirkungen: Staub 

x  
Es kann je nach Witterung baubedingt zu Aufwirbelungen von Stäuben 
kommen, was bereits derzeit bei der Ernte je nach Witterung gegeben ist. 

8-3 Bekämpfung von Organis-
men (Pestizide u.a.) 

 x 
Der Einsatz von Pestiziden ist laut Vorhabensplanung grundsätzlich nicht 
vorgesehen. 
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3 Datengrundlage, Relevanzprüfung/Betroffenheitsanalyse 

3.1 Methodik 

Von Mitte März bis Anfang Oktober 2022 wurden faunistische Erfassungen sowie eine Biotop-

kartierung durchgeführt:  

 auf den Vorhabenflächen und im 50-m-Umfeld: Ermittlung aller europäischen Vogelar-

ten, Reptilien & Amphibien,  

 im 200-m-Umfeld: Ermittlung der streng geschützten/gefährdeten Brutvögel, Reptilien 

& Amphibien.  

Die Methodik der Erfassungen und Ergebnisse sind detailliert in Anlage 1 beschrieben. Zu-

sätzlich wurde eine Relevanzprüfung durchgeführt. Im Rahmen dieser werden jene europa-

rechtlichen Arten abgeschichtet, für die eine Betroffenheit durch das Vorhaben mit hinreichen-

der Sicherheit ausgeschlossen werden kann und die daher nicht mehr einer weiterführenden 

artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen werden müssen (Anlage 2). 

Dies sind Arten, 

 die in Mecklenburg-Vorpommern gemäß der Roten Liste ausgestorben oder verschol-

len sind,  

 die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

 deren Lebensräume/Standorte im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen 

 deren Wirkungsempfindlichkeit vorhabensbedingt so gering ist, dass sich relevante Be-

einträchtigungen/Gefährdungen mit hinreichender Sicherheit ausschließen lassen. 

Im gleichen Arbeitsschritt (Anlage 2) wird mit folgendem Kriterium die mögliche Betroffenheit 

dargestellt:  

 Überlagerung bekannter/potenzieller Lebensstätten der lokalen Vorkommen mit der 

Reichweite der Vorhabenswirkung 

 

3.2 Ergebnisse der Erfassungen 2022 und Betroffenheitsanalyse 

3.2.1 Biotoptypen und Pflanzenarten 

Die Methodik und die Ergebnisse der Biotopkartierung sind Anlage 1 zu entnehmen. Für die 

Vorhabensfläche erfolgte die Biotopkartierung flächendeckend. Für den 200-m-Pufferbereich 

wurden als Grundlage der Ermittlung mittelbarer Beeinträchtigungen gemäß den Hinweisen 

zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern („HzE“, LUNG M-V 2018) nur die gesetzlich 

geschützten Biotope geprüft und erfasst. 

Der Vorhabenraum wird weitgehend von intensiv bewirtschaftete Ackerflächen eingenommen, 

die dem Biotoptyp Lehm- bzw. Tonacker (ACL) zugeordnet werden. Neben Intensivacker 

kommt in der südlichen Teilfläche auch intensiv bewirtschaftetes Grünland auf einem Moor-

standort vor. Hochwüchsige Gräser, wie das Gewöhnliche Ruchgras (Anthoxanthum odora-
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tum), Gewöhnliches Knaulgras (Dactylis glomerata) und Rasen-Schmiele (Deschampsia ce-

spitosa) dominieren dort. In geringen Anteilen kommen das Wollige Honiggras (Holcus 

lanatus) und der Gewöhnliche Glatthafer (Arrhenatherum elatius) vor. Im Unterwuchs domi-

niert das Gänse-Fingerkraut (Potentilla anserina), Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), Schar-

fer Hahnenfuß (Ranunculus acris) und Großer Sauerampfer (Rumex acetosa).  

Die vollständigen Ergebnisse der Kartierung sind in Anlage 1 dargestellt.  

Der Meliorationsgraben in dieser Fläche SO 1 (Lage siehe Abbildung 4) führt nur zeitweilig 

Wasser und wird extensiv bewirtschaftet. Er war im Mai 2022 sehr stark mit Seifenkraut (Sa-

ponaria officinalis) zugewachsen, einen Gehölzsaum oder Uferstaudenröhricht weist er nicht 

auf.  

Innerhalb der Vorhabenflächen weist kein Biotop einen gesetzlichen Schutz auf. Eine arten- 

oder biotopschutzrechtliche Relevanz ergibt sich auf der Vorhabenfläche nicht, falls auch die 

Zuwegung entsprechend gewählt wird. Auch wurden keine Pflanzenarten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie festgestellt. 

Das Kartenportal Umwelt MV gibt für den Landschaftsausschnitt geschützte Biotope nach § 20 

des Naturschutzausführungsgesetzes MV im 200-m-Umfeld (erweitertes UG) des Vorhabens 

an. Da geschützte Biotope einer natürlichen Entwicklung unterliegen, erfolgte für den erwei-

terten Untersuchungsraum eine Überprüfung der bekannten geschützten Biotope sowie eine 

Nachsuche neuer geschützter Biotope. Im Ergebnis wurden insgesamt 18 geschützte Biotope 

nach § 20 NatSchAG MV im erweiterten Untersuchungsraum festgestellt. Eine Darstellung der 

Lage der geschützten Biotope erfolgt ebenfalls in Anlage 1. Dabei handelt es sich vorwiegend 

um Gehölzbiotope, die aus heimischen Baum- und Straucharten aufgebaut sind. Entlang der 

Bahnstrecke dominieren besonders Strauchhecken, teilweise mit überschirmenden Großge-

hölzen. Innerhalb der Ackerflächen kommen Feldgehölze, Strauchbestände und temporäre 

Kleingewässer mit Strauchbeständen vor. Am Rand des erweiterten Untersuchungsgebietes 

befindet sich ein temporäres Kleingewässer, welches mit einem Schilfröhricht bestanden ist. 

 

3.2.2 Europäische Vogelarten 

Auf der geplanten Vorhabenfläche wurde auf Grund der geringen Habitatvielfalt und der inten-

siven Bewirtschaftung mit der Feldlerche nur eine Brutvogelart festgestellt, mit je 2 Revieren 

in den beiden nördlichen Teilflächen und vier Revieren in der südlichen Teilfläche (drei auf 

dem Ackeranteil, ein Revier im dicht und hoch aufgewachsenen Grünland, Abbildung 3).   

Im erweiterten Untersuchungsraum bis zu einem Abstand von 200 m um die Vorhabenflächen 

bildeten im Kartierungsjahr 2022 die Grünlandflächen sowie die Gehölzbiotope die Schwer-

punkte der Artenverbreitung. An gefährdeten bzw. streng geschützten Arten wurden vier Brut-

paare der Grauammer, weitere zwölf Brutpaare der Feldlerche, ein Schilfrohrsänger-Revier, 

ein Brutpaar des Kranichs (in einem Feldgehölz am nördlichen Rand des 200-m-Umkreises), 

ein Brutpaar des Stars sowie ein Revier der Heidelerche (jenseits der Bahnlinie) ermittelt.  

Insgesamt wurden bei den Begehungen im 200-m-Umkreis 27 Vogelarten nachgewiesen, von 

denen 25 als Brutvögel und zwei als Nahrungsgäste einzustufen sind (zur Lage der Reviere: 
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siehe Abbildungen in Anlage 1). Von den festgestellten Arten sind 7 als streng geschützt ein-

gestuft oder mit einem Gefährdungsstatus in den Roten Listen geführt. Eine Übersicht der 

Brutvogelarten, einschließlich deren Status sowie die Einstufung nach den aktuellen Roten 

Listen Deutschlands und Mecklenburg-Vorpommerns (Ryslavy et al. 2020, Vökler et al. 2014) 

ist in Anlage 1 zusammengestellt. Für die erfassten europäischen, im UG brütenden Vogelar-

ten wurde eine Relevanz- und Betroffenheitsanalyse durchgeführt (Anlage 2). Rast- oder Zug-

vögel mit einem relevanten Bezug zum UG wurden bei der Kartierung nicht festgestellt.  

 

Abbildung 3: Papierreviere der Feldlerche im 200-m-Pufferraum (Luftbild: WMS-Dienste MV) 

 

Als Nahrungsgäste waren im Untersuchungsjahr 2022 regelmäßig bis maximal vier Rauch-

schwalben im Luftraum über den Acker- und Grünlandflächen unterwegs. Rauchschwalben 

jagen ebenso erfolgreich über Solarparks. Am 06. April 2022 hielt sich eine Bekassine zur 

Nahrungssuche im Grünland der südlichen Teilfläche auf. Der Hauptdurchzug zu den Brutge-

bieten findet von Mitte März bis Mitte April statt. Die Grünlandfläche stellt kein geeignetes 

Bruthabitat für die Art dar. 

Im Ergebnis wird eine Detailprüfung nur für die Feldlerche, als einzige auf der Fläche selbst 

betroffene Art, erforderlich. Sämtliche weiteren Arten, die im Wirkraum von Lärm oder opti-

schen Störreizen ein Revier haben, sind wenig störungsempfindlich und vermutlich bereits 

durch den Bahnverkehr an vergleichbare Störreize gewöhnt, sodass unter Beachtung der Bau-

zeitenregelung (VM 1) keine Erfüllung von Verbotstatbeständen anzunehmen ist. 
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Anmerkungen zu den in der Betroffenheitsanalyse „abgeschichteten“ Arten (Anlage 2) mit 

Vorkommen im 50-m-Umkreis (alle Arten) bzw. 200-m-Umkreis (streng geschützte Arten):  

Amsel, Buchfink, Blaumeise, Fitis, Gartenbaumläufer, Heckenbraunelle, Kohlmeise, Mönchs-

grasmücke, Nachtigall, Rotkehlchen, Singdrossel, Zaunkönig, Zilpzalp (häufige Arten der Ge-

hölze, (Vor-)wälder, Parks und Gärten): Diese Arten kommen in den Feldgehölzen außerhalb 

des Eingriffsbereiches vor. Weder die aktuelle Nutzung auf der Vorhabenfläche (Intensivacker) 

noch der zukünftige Solarpark stellen ein geeignetes Habitat dar, da weiterhin keine geeigne-

ten Niststrukturen vorhanden sein werden. Die Arten sind nicht störungssensibel (im Hinblick 

auf Bau oder Betrieb der Anlage in mehreren Dutzend Meter Abstand in einem anderen Habi-

tat). Auswirkungen auf Individuen oder den lokalen Bestand können ausgeschlossen werden, 

wenn die Bauzeitenregelung (VM 1) eingehalten wird. 

Goldammer, Stieglitz, Schwarzkehlchen (häufige Arten der (Halb-)Offenlandschaften, Acker- 

und Kulturlandschaft): Von baubedingten Störungen auf die genannten Offenlandarten sind 

für Photovoltaikanlagen keine Fernwirkungen bekannt, die eine populationswirksame Beein-

trächtigung hervorrufen könnten. Der Flächenverlust von intensiv bewirtschafteten Acker- und 

Grünlandflächen für Nahrung suchende Brutvögel wird als gering eingeschätzt. Nach aktuellen 

Erfahrungen aus Monitoringprogrammen in Solarparks (eigene Untersuchungen in Branden-

burg 2021, unveröffentlicht) die drei genannten Arten im Randbereich von Solarparks, wenn 

die Strukturen (schüttere Vegetation, angrenzende Grünland- oder Ackerflächen) stimmen. 

Insofern besteht für die außerhalb der Planfläche brütenden Paare dieser Arten voraussichtlich 

keine Beeinträchtigung. 

Bekassine: Diese Art der Feuchtwiesen wurde einmalig am 6.4.22 zur Nahrungssuche im 

Grünland angetroffen. Dabei kann es sich auch um einen kurzzeitig rastenden Durchzügler 

gehandelt haben. Ein relevanter Bezug zur Fläche besteht nicht. 

Dorngrasmücke: Es bestehen drei Reviere in Heckenaufwuchs am Bahndamm ca. 15 m au-

ßerhalb der zukünftigen Umzäunung des Solarparks. Grundsätzlich ist eine Störungsempfind-

lichkeit gegenüber Störreizen wie Aktivitäten auf Baustellen gegeben. Durch die bereits er-

folgte Gewöhnung an den Bahnverkehr ist jedoch bei Einhaltung der Bauzeitenregelung nicht 

von einer erheblichen Störung oder Vergrämung auszugehen; die Einbeziehung fertiger So-

larparks in ihre Reviere ist bei Vorhandensein entsprechender Strukturen (Strauchaufwuchs, 

Dornenhecken, Zäune als Sitzwarte) für Dorngrasmücken dokumentiert. 

Grauammer: Die Grauammer ist mit fünf Revieren rund um die geplanten Solarparkflächen 

vertreten und besiedelt den Bahndamm sowie Randstrukturen der Acker- und Grünlandflä-

chen. Ebenso stellen grundsätzlich auch Solarparks mit ihren Sitzwarten (Zaun, Module) und 

kurzrasigen oder vegetationsarmen Bereichen einen gern genutzten Lebensraum dar. Mögli-

chen Störungen zur Brutzeit durch Baumaßnahmen im Störbereich von wenigen Dutzend Me-

ter um mögliche Neststandorte wirkt die vorgesehene Bauzeit außerhalb der Brutzeit (VM 1) 

ausreichend entgegen. Von baubedingten Störungen auf die streng geschützte Grauammer 

sind für Photovoltaikanlagen keine Fernwirkungen bekannt, die eine populationswirksame Be-

einträchtigung hervorrufen könnten. Der Flächenverlust von intensiv bewirtschafteten Acker- 
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und Grünlandflächen für Nahrung suchende Brutvögel wird als gering eingeschätzt. Nach ak-

tuellen Erfahrungen aus Monitoringprogrammen in Solarparks (eigene Untersuchungen in 

Brandenburg 2021, unveröffentlicht) brüten Grauammern im Randbereich von Solarparks, 

wenn die Strukturen (schüttere Vegetation, angrenzende Grünland- oder Ackerflächen) stim-

men. Insofern besteht für die außerhalb der Planfläche brütenden Paare voraussichtlich keine 

Beeinträchtigung. 

Heidelerche: Es wurde eine singende Heidelerche jenseits der Bahnstrecke festgestellt. Die 

potenzielle Fortpflanzungsstätte liegt in einem anderen Habitattyp und ist räumlich bereits al-

lein durch den Bahndamm und den Zugverkehr von der Vorhabenfläche getrennt. Von baube-

dingten Störungen auf diese streng geschützte Art sind für Photovoltaikanlagen keine Fern-

wirkungen bekannt, die eine populationswirksame Beeinträchtigung hervorrufen könnten. Der 

Flächenverlust von intensiv bewirtschafteten Acker- und Grünlandflächen für Nahrung su-

chende Heidelerchen wird als vernachlässigbar eingeschätzt, sodass keine Detailprüfung er-

forderlich wird. 

Kranich: Eine direkte Beschädigung der Fortpflanzungsstätte (in einem Feldgehölz in 200 m 

Entfernung) ist ausgeschlossen. Von baubedingten Störungen sind für Photovoltaikanlagen 

keine Fernwirkungen bekannt, die eine populationswirksame Beeinträchtigung auf das hinter 

den Gehölzen sichtverdeckt brütende Paar hervorrufen könnten. Der Flächenverlust von in-

tensiv bewirtschafteten Acker- und Grünlandflächen für Nahrung suchende Brutvögel wird als 

gering eingeschätzt. Eine Detailprüfung ist nicht erforderlich. 

Rohrammer: Die Rohrammer brütet in einer ruderalen Struktur knapp außerhalb des Plange-

bietes. Diese Struktur wird nicht beeinträchtigt. Eine Störung zur Brutzeit wird durch VM 1 ver-

mieden. Insofern liegt keine Betroffenheit vor. Auch das direkte Umfeld wird aus Sicht der 

Habitatansprüche der Rohrammer nicht verschlechtert (Ackerflächen stellen keinen geeigne-

ten Lebensraum dar). 

Schilfrohrsänger: Ein singendes Männchen hielt sich im Frühjahr/-sommer im Bereich des 

Rohrammer-Habitats in 50 m außerhalb der geplanten Umzäunung auf. Möglichen Störungen 

zur Brutzeit durch Baumaßnahmen im Störbereich von wenigen Dutzend Meter um Neststand-

orte wirkt die vorgesehene Bauzeit außerhalb der Brutzeit (VM 1) ausreichend entgegen. Von 

baubedingten Störungen sind für Photovoltaikanlagen keine Fernwirkungen bekannt, die eine 

populationswirksame Beeinträchtigung hervorrufen könnten. Der Flächenverlust von intensiv 

bewirtschafteten Acker- und Grünlandflächen hat auf Schilfrohrsänger keine Auswirkung. 

Star: Je ein Brutplatz findet sich in einem Bahndamm begleitenden Gehölz sowie im Feldge-

hölz, das bei der Planung der mittleren Teilfläche aus Naturschutzgründen ausgespart wurde. 

Möglichen Störungen zur Brutzeit durch Baumaßnahmen im Störbereich von wenigen Dutzend 

Meter um Neststandorte wirkt die vorgesehene Bauzeit außerhalb der Brutzeit (VM 1) ausrei-

chend entgegen. Von baubedingten Störungen sind für Photovoltaikanlagen keine Fernwir-

kungen bekannt, die eine populationswirksame Beeinträchtigung hervorrufen könnten. Der 

Flächenverlust von intensiv bewirtschafteten Acker- und Grünlandflächen hat auf die beiden 

Brutpaare keine Auswirkung, zumal Solarparks als Nahrungsflächen eine vergleichbare At-

traktivität für diese Vogelart aufweisen. 
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3.2.3 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Die vollständigen Kartierungsunterlagen sind in Anlage 1 enthalten, die tabellarische Rele-

vanz- und Betroffenheitsanalyse für die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten, in 

Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Arten in Anlage 2. Im Ergebnis ist eine Detailprü-

fung (Prüfbogen) für die Zauneidechse durchzuführen. Eine Betroffenheit weiterer 

„FFH-Arten“ ist nicht erkennbar. 

Amphibien 

Im Gesamtuntersuchungsraum wurde nur eine Amphibienart (Teichfrosch) nachgewiesen, die 

als lediglich national besonders geschützte Art bei der Prüfung von nach § 15 BNatSchG ge-

nehmigten Eingriffen nicht relevant ist. Die Bewältigung deren Belange erfolgt regelmäßig über 

die Eingriffsregelung und nicht das strenge Artenschutzrecht der §§ 44 ff BNatSchG.  

Bei dem Nachweis handelt es sich um kleine Gruppen des Teichfrosches. Diese wurde im 

Graben innerhalb der Vorhabenfläche SO 1 sowie im erweiterten Untersuchungsraum der Vor-

habenfläche NW 1 & NW 2 festgestellt. Teichfrösche halten sich während und außerhalb der 

Laichzeit häufig im direkten Gewässerumfeld auf (Kartierungsergebnisse siehe Anlage 1). 

Eine Lebensraumbeziehung zwischen den Gräben und den Vorhabenflächen NW 1, NW 2 & 

SO 1 ist nicht festzustellen. Baubedingte Schädigungen der Art lassen sich durch die Errich-

tung eines Amphibienzaunes während der Bauzeit vermeiden. 

Reptilien 

Bei den Untersuchungen 2022 wurden die Waldeidechse und die Zauneidechse nachgewie-

sen. Von den zwei erfassten Reptilienarten unterliegt die Zauneidechse einem strengen 

Schutz. Die Art weist im Rahmen der Planung eine artenschutzrechtliche Relevanz auf. 

 

Abbildung 4: Fundorte von Zauneidechse (Ze) und Waldeidechse (We) 
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Die Zauneidechse wurde mehrfach in Teilbereichen der Bahnböschung südwestlich der Teil-

fläche SO 1 sowie im Bereich einer Straßenböschung nordwestlich der Vorhabenfläche SO 1 

nachgewiesen. Die Waldeidechse wurde einmalig südwestlich der Vorhabenfläche NW 1 zwi-

schen der Bahnstrecke und dem Wald beobachtet (Abbildung 4). Aufgrund der geringen Be-

obachtungsdichte der Wald- und Zauneidechse wird das Vorkommen einer kleinen Wald- bzw. 

Zauneidechsen-Population im Untersuchungsgebietes angenommen. Genaue Angaben zu 

der Populationsgröße sind, aufgrund fehlender intensiver Untersuchungen, bei denen ein 

Großteil der Tiere gefunden wird bzw. eine Abschätzung der Populationsdichte durch die 

Fang-Wiederfang-Methode erfasst wird, nicht möglich.  

Säugetiere: Fledermäuse 

Für den Eingriffstyp PV-FFA sind negative Auswirkungen auf Fledermäuse nicht belegt, soweit 

keine Quartiere (Gehölze, Gebäude) beschädigt oder wesentlichen Nahrungsflächen über-

prägt werden. In den HzE (2018) sind in Anlage 2 (S. 13 ff.) Biotopkomplexe und darauf zu 

untersuchende Artengruppen enthalten. Für den hier betroffenen Biotopkomplex (Acker) sind 

die Fledermäuse (S. 16) nicht als untersuchungsrelevant genannt. Folglich wurden keine Er-

fassungen von Fledermäusen durchgeführt. Das Plangebiet stellte auf Grund seiner Nutzung 

und Einbettung im Agrarraum maximal eine nachrangige Nahrungsfläche dar, mit einer Vor-

belastung durch die Bahnlinie. Durch die Überprägung und Umnutzung zu einem Solarpark ist 

nicht von einer Verschlechterung des Luftraumes über der Anlage als Nahrungsfläche (Vor-

kommen Fluginsekten) im Vergleich zu einem intensiv genutzten, mit Pestiziden behandelten 

Intensivacker auszugehen. Es wird kein Tatbestand des § 44 BNatSchG erfüllt. 

Weitere Säugetiere 

Die Relevanzanalyse ergab für die zu berücksichtigen Arten, dass das UG bzw. dessen Um-

feld für den Wolf Teil eines weitläufigen Revieres sein kann (z. B. Rudel Nossentiner Heide 

oder von dort stammende Wölfe)1. Eine Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

kann auf Grund der Kenntnisse zur Verbreitung des Wolfes in Mecklenburg-Vorpommern 

(Stand September 2022) sowie fehlender Hinweise bei den Begehungen ausgeschlossen wer-

den. Die durch den Solarpark zu überprägende Fläche umfasst mit ca. 9 ha in drei getrennten 

Teilgebieten nur einen Bruchteil eines Wolfsreviers (100-350 km²). Es geht kein essenzieller 

Anteil seiner verfügbaren Nahrungsflächen oder Migrationskorridore verloren. An Gewässer 

gebundene Arten (Schweinswal, Biber, Fischotter) und Arten der Wälder (Haselmaus) sind 

nicht betroffen, da diese Strukturen im Gebiet nicht vorhanden sind. 

Weitere Artengruppen aus dem Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Für die Artengruppen der Weichtiere, Libellen, Käfer, Falter und Fische kann als Ergebnis 

der Relevanz- und Betroffenheitsanalyse ebenfalls ein Eintreten von Verbotstatbeständen 

ausgeschlossen werden, da für diese Arten auf den vom Vorhaben betroffenen Ackerflächen 

keine geeigneten Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Habitate vorhanden sind und ein Vor-

kommen ausgeschlossen werden kann (Anlage 2: Relevanzprüfung).  

                                                

1 https://wolf-mv.de/woelfe-in-m-v/ 



 

  

 
 

Fachbeitrag Artenschutz PV-Anlage Louisenfeld                                                  Projekt 2022 0156 

 

 

 

Status Entwurf  Version: Erstelldatum: Letzte Änderung: Druckdatum:  Seite 21  
freigegeben X 1.0 21.12.2022 10.01.2023 10.01.2023 

Datei: 20220156_AFB-Louisenfeld_V1.0.docx 

 

4 Besonderer Artenschutz: Prüfung der Zugriffsverbote 

4.1 Pflanzenarten 

Im UG wurde keine der sechs in Mecklenburg-Vorpommern prüfrelevanten, rezent vorkom-

menden Farn- und Blütenpflanzen aus Anhang IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen. Es kön-

nen keine VTB erfüllt werden. 

4.2 Europäische Vogelarten 

Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahme VM 1 (Bauzeitenrege-

lung) kann für die meisten geprüften Vogelarten das Eintreten von Verbotstatbeständen bereits 

ausgeschlossen werden.  

Die Feldlerche meidet nach mehreren Studien (z. B. Tröltzsch & Neuling (2013) zumindest 

teilweise Solarmodulfelder mit Reihenabständen unter 5 m, sodass von einem Teilverlust als 

Fortpflanzungs- und Nahrungsraum auszugehen ist. Wir nehmen für den hier vorgesehenen 

Reihenabstand von 3 m eine Habitatminderung von mindestens 50 % an. Dies berücksichtigt 

Randeffekte (Nutzung des begrünten Solarparks für Nahrungssuche und auch als potenziellen 

Niststandort bis in mindestens 50 m Tiefe von Ackerrand/Umzäunung aus gesehen). Für ma-

ximal acht betroffene Reviere der Feldleche wird deshalb eine funktionserhaltende Maßnahme 

(CEF 1) erforderlich, um das Eintreten des Verbotstatbestands „Beschädigung einer Fortpflan-

zungsstätte“ zu vermeiden (Abbildung 5). Nach aktuellem Stand der Wissenschaft (z. B. Schle-

gel (2021), KNE (2021), Tröltzsch & Neuling (2013)) brüten Feldlerchen in Solarparks, wenn 

geeignete Niststrukturen vorhanden sind. Der Luftraum über Solarparks wird für Singflüge 

ebenso genutzt wie die Bodenflächen für die Nahrungssuche (Umfang abhängig von Vegeta-

tion und Modulreihenabstand). Durch die Maßnahme CEF 1 (Anlage von Blühstreifen) werden 

optimierte Fortpflanzungs- und Nahrungshabitate auf 10 m Breite am Rand des Solarparks 

geschaffen, die die wegfallenden Habitatflächen auf den Intensivackerflächen in Zusammen-

hang mit verbleibenden für die Feldlerchen nutzbaren Nahrungsflächen im Solarpark in einer 

für die betroffenen Individuen erreichbaren Entfernung vollständig ersetzen (Abbildung 5). 

Von baubedingten Störeinflüssen auf die weiteren Brutvogelarten in räumlicher Nähe 

(Grauammer, Dorngrasmücke, Schilfrohrsänger, Star, Heidelerche u. a.) sind für PV-Anlagen 

keine Fernwirkungen bekannt, die eine populationswirksame Beeinträchtigung hervorrufen 

könnten. Gleiches gilt für den vermutlichen Kranichbrutplatz in 200 m Entfernung, der sich 

visuell durch das Feldgehölz von den Bauaktivitäten abgeschirmt nahe der Ortslage befindet 

(siehe Betroffenheitsanalyse in Abschnitt 3.2.2). Der Flächenverlust von intensiv bewirt-

schafteten Acker- und Grünlandflächen für Nahrung suchende Brutvögel (Begründungen in 

der Betroffenheitsanalyse) wird als so gering eingeschätzt, dass keine populationswirksame 

Beeinträchtigungen hervorgerufen werden können. Zudem ist bereits ab dem 1. Betriebsjahr 

(nach Abschluss der Bauarbeiten und regelmäßigen menschlichen Aktivitäten) durch die meis-

ten Arten eine Besiedlung der neugeschaffenen Strukturen des Solarparks anzunehmen. 

Unter Berücksichtigung der VM 1 (Bauzeitenregelung) und einer CEF-Maßnahme für die 

Feldlerche werden keine Verbotstatbestände erfüllt. Eine Prüfung, ob die Voraussetzun-

gen für eine artenschutzrechtliche Ausnahme vorliegen, wird nicht erforderlich. 
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Abbildung 5: Bestehende, entwertete und „Ausgleichs“-Feldlerchen-Reviere im UG 

Gelb: unbeeinträchtigte Reviere (Revierzentren, „Papierreviere“) 
Rot: teilentwertete Reviere durch den Solarpark 
Grün: Neugeschaffene Optimal-Revierzentren auf den Blühstreifen 
Beige Flächen: 10 m breite Blühstreifen, Lage als Vorschlag, Grundstücksgrenzen sind zu beachten 
Schraffur: 50-m-Radius zur Orientierung (ca. 0,8 ha Revierfläche je Paar) 

 

Weitere Erläuterungen zu Abbildung 5 (Bemessung „Feldlerchen-Maßnahme“): 

Die abgeleitete Reviergröße mit r = 50 m passt in den Rahmen der Orientierungswerte nach 

BfN (2016) mit im Mittel 0,5 bzw. 0,79 ha (r = 38 m bzw. 50 m), bei Schwankungen von 0,25 

bis 5 ha. Die Darstellung der 50-m-Radien (aus der lokalen Verteilung der Feldlerchen ermit-

telte Mindest-Lebensraumgröße) weist nach, dass durch Habitataufwertung ausreichend Flä-

chen zur Verfügung stehen, um die Verlagerung der Nist- und Nahrungsflächen innerhalb des 

Gesamt-UG abpuffern zu können. Es bleibt zu beachten, dass auch innerhalb des Solarfeldes 

noch ein (abgemindertes) Lebensraumpotenzial für die Feldlerchen bestehen bleibt. Gleich-

zeitig ergibt sich durch die Extensivierung der Fläche mit gebietsheimischen Saatgut und ent-

sprechender Pflege eine größere Attraktivität, z. B. durch höheren Insektenreichtum und bes-

seren Schutz vor Prädation. Die Bemessung der Blühstreifen ergibt sich aus der nach Stand 

der Wissenschaft empfohlenen Breite von mindestens 10 m bei einer geschätzten Länge (Ab-

stand der Reviere) von ca. 160 m je Revierpaar. Somit entstehen bei einer Gesamtfläche an 

Blühstreifen von 12.500 m² auf 5 Teilflächen Optimumhabitate für 8 Reviere in Verbindung mit 

den weiter teilweise nutzbaren Solarparkflächen. 

Diese Ergebnisse sind auch im Prüfbögen (Anlage 3) dokumentiert. 
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4.3 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Die einzige im Untersuchungsgebiet erfasste Tierart aus Anhang IV der FFH-Richtlinie und 

damit hier prüfrelevant ist die Zauneidechse (Prüfbogen: Anlage 3). Es wurden zwei Aktions-

räume (i. d. R. Reviere je eines Paares) an der Straßenböschung bzw. am Bahndamm und 

damit außerhalb der Eingriffsfläche nachgewiesen. Um eine Gefährdung durch Überfahren 

durch Baumaschinen nach einem möglichen Einwandern in den Baubereich während der Ak-

tivitätsphase der Tiere (März bis Oktober) zu vermeiden, ist in dieser Zeit das Aufstellen eines 

bauzeitlichen Reptilienschutzzaunes notwendig (VM 2). Eine erhebliche Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Zauneidechsen Population ist durch das Vorhaben nicht be-

gründet zu erwarten. Unter Umständen haben FF-PV-Anlagen durch die Nutzungsextensivie-

rung sogar einen positiven Effekt auf den lokalen Bestand. 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen werden keine Verbotstatbestände erfüllt. 

Eine Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine artenschutzrechtliche Ausnahme vorlie-

gen, wird nicht erforderlich. 

 
5 Maßnahmenkonzept 

5.1 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (VM) 

Es wurden Vermeidungsmaßnahmen (VM) definiert, um das Eintreten naturschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände (v.a. das „Tötungsverbot“) weitgehend auszuschließen (Anlage 4): 

VM 1: Störungsvermeidung und Bauzeitenregelung (bauzeitlich) 

Zielsetzung: Bei Beginn der Arbeiten außerhalb der Brutzeiten der betroffenen Vogelarten sowie 

kontinuierlicher Fortführung der Baumaßnahmen werden keine Nester zerstört oder brü-

tende/fütternde Altvögel vergrämt und damit Jungvögel getötet. Die Altvögel sind mobil genug, 

um den Maßnahmen auszuweichen und überwiegend nur gering störungsempfindlich, sodass 

eine Ansiedlung auf benachbarten Habitaten gleicher Qualität im räumlichen Zusammenhang 

mit der Eingriffsfläche mit hinreichender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist (z. B. andere Seite 

der Bahnstrecke).  

Maßnahmenbeschreibung: Baufeldfreimachung (Erdarbeiten wie z. B. Wegebau, Eingriffe in 

Oberboden und Vegetation) außerhalb der Brutzeit der Vögel, d. h. Baubeginn zwischen Okto-

ber und Ende Februar bei kontinuierlicher Störungsintensität. 

 

VM 2: Bauzeitlicher Reptilienschutzzaun 

Zielsetzung: Es wurden zwei Aktionsräume von Zauneidechsen unmittelbar außerhalb der Vor-

habenfläche festgestellt (Abbildung 6). Um eine bauzeitliche Gefährdung durch Überfahren (bei 

Einwandern von Zauneidechsen auf die im Vergleich zu Ackerflächen attraktiven Bauflächen) 

zu vermeiden, ist ein Reptilienschutzzaun vorzusehen. 

Maßnahmenbeschreibung: Aufstellen von Reptilienschutzzäunen an der Baugrenze in Höhe 

der Aktionsräume mit je ca. 90 m Länge. Bei üblichen maximalen jährlichen Laufstrecken von 

30 m je Zauneidechse ist somit ein Einwandern in die Baufläche vermieden. Ackerflächen zäh-

len nicht als geeigneter Lebensraum, deshalb gehen auch keine Habitatflächen dadurch verlo-

ren. Das Eintreten des Verbotstatbestandes „Tötung“ wird vermieden.  
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Abbildung 6: Zauneidechsen-Aktionsräume und Vorschlag für Reptilienschutzzaun 

 

5.2 Funktionserhaltende Artenschutzmaßnahmen (CEF) 

CEF 1: Optimierung von Ackerflächen als Ausweichraum für bis zu acht Feldlerchenpaare 

Zielsetzung: Mit der Maßnahme werden kurzfristig Lebensräume in einer für die betroffenen 

Individuen (max. 8 Revierpaare) erreichbaren Distanz (<100 m) zu den aktuellen Lebensräumen 

geschaffen, um ein mögliches Ausweichen durch die angenommene Verschlechterung der Ha-

bitatqualität durch das Aufstellen der PV-Module um ca. 50 % zu ermöglichen. In intensiv ge-

nutzten Ackerkulturen entstehen für die Feldlerche häufig Probleme durch zu hoch und dicht 

aufwachsende Ackerkulturen, durch die intensive Bewirtschaftung (Pestizide, Herbizide), ein-

hergehend mit einem geringen Nahrungsangebot. Durch die Anlage von Blühstreifen werden 

für die Feldlerche günstige Versteckstrukturen als Niststätten sowie ein reichhaltiges Nahrungs-

angebot (hohe Attraktivität für Insekten) geschaffen. 

Maßnahmenbeschreibung:  Vorgesehen ist die Anlage von 10 m breiten Blühstreifen mit max. 

20 cm Wuchshöhe in Kombination mit der Anlage offener Bodenstellen zur Verbesserung der 

Flächenstruktur und der Nahrungsgrundlage für die Lerchen (Schwarzbrachestreifen bis ca. 2 

m Breite innerhalb oder am Rand des Blühstreifens). Die Anlage der Blühstreifen kann in einem 

10 m breiten Band entlang der Umzäunung auf den in Abbildung 5 beige dargestellten Flächen 

erfolgen (z. B. 4 m innerhalb und 6 m außerhalb des Zaunes). Es sollte autochthones oder 

regionales Saatgut verwendet werden. Düngung und der Einsatz von Pestiziden sind nicht zu-

lässig, die Mahd muss außerhalb der Brutzeit der Feldlerchen (nach dem 1.7.) erfolgen. Eine 

Rotation der Maßnahmen auf verschiedenen Flächen ist möglich. Vorgesehen sind fünf Teilab-

schnitte auf insgesamt ca. 1250 m Länge (ca. 160 m je Feldlerchenrevier als Optimum-Habitat 

in Zusammenhang mit den teilweise weiter nutzbaren, teilentwerteten Solarparkflächen). 

Die benötigten Strukturen sind kurzfristig entwickelbar und müssen im 1. Frühjahr (Ende Feb-

ruar/Anfang März) nach Durchführung der Bauarbeiten zur Verfügung stehen. 
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6 Zusammenfassung 

Pflanzenarten 

Im Betrachtungsgebiet konnten keine artenschutzrechtlich relevanten Pflanzenarten auf-

gefunden werden. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.  

Tierarten, für die Vermeidungsmaßnahmen oder CEF-Maßnahmen erforderlich werden 

Für die folgenden Tierarten wurden Maßnahmen zur Vermeidung des Eintretens von Verbots-

tatbeständen abgeleitet und bei der artenschutzrechtlichen Prüfung einbezogen:  

 Vogelarten, die außerhalb der Fläche brüten: Häufige Brutvogelarten der Gehölze (13 Ar-

ten), häufige Arten der (Halb-)Offenlandschaften (3 Arten), Dorngrasmücke, Grauammer, 

Heidelerche, Kranich, Rohrammer, Schilfrohrsänger und Star – Festlegung einer Bau-

zeitenregelung (VM 1), 

 Vogelarten die auf der Fläche brüten: Feldlerche (max. 8 Reviere): Neben der VM 1 zur 

Vermeidung des Verbotstatbestandes „Tötung“ ist auch eine CEF-Maßnahme zur Herstel-

lung von optimierten Fortpflanzungsstätten (inklusive attraktiven Nahrungsflächen) erfor-

derlich. Vorgesehen ist die Anlage von 10 m breiten Blühstreifen auf insgesamt ca. 1250 

m Länge (ca. 160 m je Feldlerchenrevier als Optimum-Habitat in Zusammenhang mit den 

teilweise weiter nutzbaren, teilentwerteten Solarparkflächen). Die benötigten Strukturen 

sind kurzfristig entwickelbar und müssen im 1. Frühjahr (Ende Februar/Anfang März) nach 

Durchführung der Bauarbeiten zur Verfügung stehen. 

 Zauneidechse: Es wurden zwei Aktionsräume unmittelbar außerhalb der Vorhabenfläche 

festgestellt. Um eine bauzeitliche Gefährdung durch Überfahren (bei Einwandern von Zau-

neidechsen auf die im Vergleich zu Ackerflächen attraktiven Bauflächen) zu vermeiden, ist 

ein Reptilienschutzzaun in zwei Teilabschnitten von je ca. 90 m Länge vorzusehen (VM 2). 

 

Für alle weiteren festgestellten Arten ist eine Verletzung der artenschutzrechtlichen Vorgaben 

des § 44 (1) Nr. 1-4 Bundesnaturschutzgesetz aufgrund der bekannten Wirkungen von Pho-

tovoltaik-Freiflächenanlagen im Verhältnis zur Lage der festgestellten Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten der Arten nicht erkennbar. 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme oder Befreiung ist nicht erforder-

lich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen kann unter Beachtung der genannten VM- bzw. 

CEF-Maßnahmen in Bezug auf die geprüfte Vorhabenbeschreibung und die zugrundeliegende 

Kartierung (Anlage 1) ausgeschlossen werden. 
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Darüber hinaus gehende artspezifische Literatur ist unter den jeweiligen Prüfbögen (Anlage 3) ge-
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1 Aufgabenstellung 

Die SOLARGRÜN GMBH plant südwestlich der Ortschaft Louisenfeld, 17194 Grabowhöfe, die 

Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage (FF-PV-A) auf rund 10 ha bisher überwiegend 

landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

Da mit der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen Eingriffe in Natur und Landschaft sowie potenziell 

auch Verletzungen des besonderen Artenschutzrechts verbunden sind, war im Jahr 2022 eine 

Erfassung relevanter Arten und Biotope durchzuführen. 

In die Untersuchungen wurden die Gruppen Brutvögel, Amphibien, Reptilien sowie Biotope 

einbezogen. Das zu untersuchende Gebiet umfasste neben dem Vorhabenraum auch das 200-

m–Umfeld. Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der Erhebungen dargelegt. 

2 Grundlagen 

2.1 Allgemeine Gebietseinschätzung 

Die Vorhabenfläche gliedert sich in drei Teilflächen. Zwei der drei Flächen, NW 1 & NW 2, liegen 

nordwestlich der Straße „Zum Burgwall“ die dritte Teilfläche, SO1, südöstlich davon. Alle drei 

Teilflächen werden gegenwärtig konventionell landwirtschaftlich genutzt.  

Abb. 1: Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Die drei Vorhabenflächen grenzen südwestlich an die Bahntrasse Waren/Güstrow. Die Teilflä-

chen NW 1 & NW 2 grenzen zudem an Grünlandkomplexe und an jeweils ein Feldgehölz. 
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Die Grünlandbereiche nahe NW 1 & NW 2 sind Glatthafer dominierte artenarme Wiesen. Die 

niedrigwüchsige Krautschicht ist schwach ausgebildet. Sie weisen sehr kleinflächig noch Reste 

einer ursprünglich vorherrschenden Nasswiese eutropher Sumpfstandorte, mit einzelnen Exemp-

laren der Wasser-Schwertlilie (Iris pseudacorus) und Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) 

auf. Kleinteilig hat sich ein Schilf-Landröhricht sowie ein rasiges Seggenried ausgebildet. Domi-

niert wird das Grünland von hochwüchsigen Gräsern wie dem Gewöhnlichen Glatthafer (Arr-

henatherum elatius), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Wolligen Honiggras (Holcus 

lanatus), Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), Wiesen-Rispengras (Poa pratensis), Wiesen-

Lieschgras (Phleum pratense) und der Große Brennnessel (Urtica dioica). Im Frühjahr blühte im 

Grünland die echte Schlüsselblume (Primula veris); eine Art der frischen Mineralböden. 

  

Abb. 2: Grünlandkomplexe nordwestlich NW1 & nordwestlich NW 2 

Die zwei Grünlandflächen werden jeweils durch einen Graben entwässert. Bei den Gräben han-

delt es sich um extensiv bewirtschaftete Gräben, die nur zeitweilig wasserführen. Die Gräben 

besitzen keinen Gehölzsaum und auch keine ausgeprägte Röhricht-Entwicklung im Uferbereich.  

Die Gräben waren stark mit Brunnenkresse (Nasturtium officinale) zugewachsen. Im Uferbereich 

dominierte die Sumpf-Segge (Carex acutiformis). 
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Im Bereich der Bahnstrecke weist der Graben einen Fischotterdurchlass auf. 

  

Abb. 3: Graben nordwestlich NW 1 & „Graben aus Mühlensee“ nordwestlich NW 2 

Das Feldgehölz an der Teilfläche NW 1 ist ein Flächennaturdenkmal seit 1973. Hierbei handelt 

es sich um eine „Eichengruppe bei Luisenfeld“ (Nr. MÜR 001) mit einem hohen landschaftsge-

stalterischen Wert.  

Das Feldgehölz an der Teilfläche NW 2 ist ein Gehölzbestand aus vorwiegend der Gemeinen 

Esche (Fraxinus excelsior) und der Zitterpappel (Populus tremula). In der Strauchschicht domi-

niert vor allem die Gewöhnliche Schlehe (Prunus spinosa). 

  

Abb. 4: Feldgehölze bei NW 1 & NW 2  
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2.2 Untersuchungsumfang 

Die Untersuchungen erfolgten nach den Vorgaben der Hinweise zur Eingriffsregelung in Mecklen-

burg-Vorpommern (HzE, LUNG M-V 2018). Die Untersuchungstage und die an den Tagen vor-

herrschende Witterung sind in Tab. 1 aufgeführt. 

Tab. 1:  Untersuchungstage, Witterung und kartierte Artengruppe(n) 

Datum Uhrzeit Witterung 

B
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e
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p

e
 

25.03.2022 05.30-12.00 1-16 °C, WNW, 14 km/h, 20 % x x   

06.04.2022 05.30-11.00 5-10 °C, SSW, 16 km/h, 100 % x x   

06.04.2022 19.30-22.30 10 °C, SW, 20 km/h, 100 % x x   

20.04.2022 06.00-13.00 5-12 °C, NNO, 7-12 km/h, 100-90 % x  x  

05.05.2022 05.30-10.00 9-12 °C, N-NNW, 4-8 km/h, 100-80 % x    

10.05.2022 20.30-23.00 17 °C, WNW, 3 km/h, 30 % x x   

26.05.2022 05.00-13.00 13-18 °C, W, 15-22 km/h, 60-70 % x  x  

05.06.2022 21.00-24.00 21-17 °C, W, 18 km/h, 40 % x x   

16.06.2022 06.00-12.00 12-20 °C, N-NO, 4-10 km/h, 80 % x  x x 

13.08.2022 07.00-10.00 18-24 °C, NNO-O, 4-7km/h, 20-10 %   x  

23.08.2022 11.00-15.00 21-24 °C, NNO-O, 12-9km/h, 20 %   x x 

14.09.2022 06.00-09.00 13-16 °C, W, 12-13km/h, 80-95 %   x  

07.10.2022 08.00-10.00 8-16 °C, SW, 13-15 km/h, 40-60 %   x  
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3 Methoden 

Das zu untersuchende Gebiet umfasst den Bereich der Vorhabenflächen und ein Umfeld von 

insgesamt 200 m. Es unterteilt sich in ein engeres Untersuchungsgebiet (UG), welches die Vor-

habenflächen und das umliegende 50-m-Umfeld einnimmt und ein erweitertes Untersuchungs-

gebiet welches die Vorhabenflächen und das umliegende 200-m-Umfeld einnimmt. 

Der Untersuchungsumfang innerhalb der einzelnen Untersuchungsgebiete untergliedert sich wie 

folgt: 

• auf den Vorhabenflächen Ermittlung aller europäischen Vogelarten, Reptilien & Amphi-

bien, 

• im 50-m-Umfeld: Ermittlung aller europäischen Vogelarten, Reptilien & Amphibien und 

• im 200-m-Umfeld: Ermittlung der streng geschützten/gefährdeten Brutvögel, Reptilien & 

Amphibien. 

3.1 Brutvögel 

Die Methodik der Brutvogelerfassung orientiert sich an SÜDBECK et al. (2005). Zur Erfassung der 

Brutvogelarten wurde die Methode der Linientaxierung mit Ermittlung der Revierzentren ange-

wandt. Diese Methode bietet die Möglichkeit, ausreichend genaue Bestandszahlen für Brutvögel 

mit einem vertretbaren Aufwand zu ermitteln. Während der Begehungen wurden alle hör- und 

sichtbaren Vögel erfasst und in Feldkarten verzeichnet. Besondere Beachtung galt dabei den 

sogenannten „revieranzeigenden Merkmalen“ (singende Männchen, Warnrufe, futter- oder nist-

materialtragende Altvögel, etc.). Offensichtlich nur zur Nahrungsaufnahme anwesende oder über-

fliegende Vögel wurden nicht erfasst, soweit daraus keine Informationen über die Bedeutung des 

Untersuchungsgebietes als Nahrungsraum abzuleiten waren. 

Die Begehungen wurden in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden bei ruhigem, 

trockenem Wetter durchgeführt. Die Abend-/Nachtbegehungen begannen mit eintretender 

Dämmerung und wurden bis etwa Mitternacht fortgeführt. Danach lässt die Rufaktivität bei vielen 

nachtsingenden Arten nach, so dass kein umfassendes Ergebnis mehr zu erzielen war. 

Die Gefährdungseinstufung wird den Roten Listen der Vögel Mecklenburg-Vorpommerns 

(VÖKLER et al. 2014) sowie der Roten Liste der in Deutschland gefährdeten Vögel (RYSLAVY et al. 

2020) entnommen. 

Für die Brutsaison 2022 ist festzustellen, dass durch das sehr spät einsetzende Frühjahr eine 

Verschiebung der Brutperiode vieler früh brütender Arten festzustellen war. Entsprechend wurde 

die Erstbegehung auf Ende März 2022 verschoben.  
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3.2 Amphibien 

Der gesamte Untersuchungsraum wurde zu Beginn der Untersuchungen auf das Vorhandensein 

von Laichhabitaten untersucht. Darauf aufbauend wurde die Methodik den örtlichen Gegeben-

heiten angepasst. 

Gemäß LUNG M-V (2018), Anlage 2a, sind zur Gewinnung verlässlicher Daten vier Begehungen 

erforderlich, bei den Untersuchungen wurden fünf Begehungen durchgeführt. 

Bei den Felduntersuchungen kamen folgende Kartiermethoden zur Anwendung: 

• Nachsuche von wandernden Tieren, 

• Nächtliches Verhören am Gewässer, 

• Beobachtung und Kescherfang von Laich und Individuen und 

• Nachsuche von Tieren in Tagesverstecken (Bretter, Stubben, Gehölzsäume, Wegrand). 

Aufgrund der nur mit Fangzaun zu ermittelnden Herbstwanderung geringer Individuenzahlen 

erfolgte die Einschätzung des Untersuchungsraumes als Wanderkorridor oder Überwinterungs-

habitat anhand bekannter Habitatansprüche und der Lage möglicher Überwinterungshabitate im 

Verhältnis zu den umgebenden potenziellen Laichhabitaten. 

Die Gefährdungseinstufung wird den Roten Listen der Amphibien Mecklenburg-Vorpommerns 

(BAST et al. 1992) sowie der Roten Liste der in Deutschland gefährdeten Amphibien (RLG 2020) 

entnommen. 

3.3 Reptilien 

Besonderes Augenmerk der Erfassung von Reptilien lag im Bereich des Vorhabens auf der 

Zauneidechse (Lacerta agilis) als Art des Anhang IV der FFH-RL. Ein Auftreten von Schlingnatter 

und Sumpfschildkröte war aufgrund der gegebenen Habitatstruktur im Untersuchungsgebiet 

grundsätzlich auszuschließen. 

Allgemein erfolgt die Kartierung der Zauneidechse durch langsames Abgehen der Unter-

suchungsfläche(n) (Geschwindigkeit ca. 1.000 m/Std.) und Zählung gesichteter Individuen. 

Schwerpunktmäßig erfolgt die Kontrolle entlang linearer Strukturen und an Grenzflächen, bspw. 

zwischen Offenland und Gehölzen, an Weg- und Gewässerrändern. Weiterhin erfolgt eine 

Sichtkontrolle von Strukturen, die sich zur Thermoregulation eignen (Grassoden, Zwergsträucher, 

Steine, Totholz, offene Bodenstellen, Gleisschotter etc.). Aktivitätsschwerpunkte liegen im 

Zeitraum Mitte April bis Mitte Juni und von Mitte August bis Ende September, bei milder Witterung 

reicht die Aktivität bis Ende Oktober. 

Gemäß LUNG M-V (2018), Anlage 2a, sind zur Gewinnung verlässlicher Daten fünf Begehungen 

erforderlich, bei den Untersuchungen erfolgten sieben Begehungen. 
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Die Gefährdungseinstufung wird den Roten Listen der Reptilien Mecklenburg-Vorpommerns 

(BAST et al. 1992) sowie der Roten Liste der in Deutschland gefährdeten Reptilien (RLG 2020) 

entnommen. 

3.4 Biotope 

Im Rahmen der Biotopkartierung wurden die vorgefundenen Lebensräume gemäß LUNG M-V 

(2013) erfasst. Biotope, die nicht den vorgegebenen Definitionen der Kartieranleitung ent-

sprechen, wurden dem Biotoptyp mit der ähnlichsten Ausprägung oder einer vergleichbaren 

Funktion im Landschaftshaushalt zugeordnet. Im Falle sich überlagernder Biotoptypen, bei dem 

eine Abgrenzung anhand der vorgegebenen Mindestflächengrößen nicht möglich war, wurde 

jeweils der Biotoptyp mit dem größeren Flächenanteil oder der klareren Merkmalsausprägung als 

maßgebend für den Biotop definiert.  

Die Kartierung umfasste die Aufzeichnung charakteristischer und kennzeichnender Arten eines 

jeden Biotoptyps sowie insbesondere wertgebender Gefäßpflanzen. Unter wertgebenden Arten 

werden alle Pflanzen verstanden, denen eine Gefährdungseinstufung in den Roten Listen 

Mecklenburg-Vorpommerns und Deutschlands sowie ein besonderer bzw. strenger Schutz im 

Sinne der Definition des § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG zugeordnet wird.  

Für die Vorhabenflächen erfolgte die Biotopkartierung flächendeckend. Für den 200-m-

Abstandsbereich wurden als Grundlage der Ermittlung mittelbarer Beeinträchtigungen gemäß 

HzE (LUNG M-V 2018) nur die gesetzlich geschützten Biotope geprüft und erfasst. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Vogelerfassung 

Insgesamt wurden bei den Begehungen 27 Vogelarten nachgewiesen, von denen 25 als Brut-

vögel und zwei als Nahrungsgäste einzustufen sind. Sieben der festgestellten Arten werden als 

streng geschützt eingestuft oder mit einem Gefährdungsstatus in den Roten Listen geführt. 

Weitere drei Arten unterliegen noch keiner Gefährdung, werden jedoch in den Roten Listen in der 

Vorwarnliste geführt.  

Eine Übersicht der Brutvogelarten, einschließlich deren Status sowie die Einstufung nach den 

aktuellen Roten Listen Deutschlands und Mecklenburg-Vorpommerns (RYSLAVY et al. 2020, 

VÖKLER et al. 2014) ist in 2 zusammengestellt. 

Tab. 2  Artenliste der nachgewiesenen Vogelarten im Untersuchungsgebiet 
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Sp. 0 Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 Sp. 9 

A Amsel  
Turdus merula 

- GB [1] . 1 BV - x 

B Buchfink 

Fringilla coelebs 

- GB [1] . 1 BV - x 

Be Bekassine 

Gallinago gallinago 

MV 1, BRD 1, BASV-S B, 

NF 

[4] x 3 NG - x 

Bm Blaumeise 

Parus caerulus 

- GB [2] x 2 BV - - 

Dg Dorngrasmücke 

Sylvia communis 

- HB [1] . 1 BV - x 

F Fitis 

Phylloscopus trochilus 

- GG [1] . 1 BV - x 

Fl Feldlerche 

Alaude arvensis 

BRD 3, MV 3 OB [1] . 1 BV x x 

G Goldammer 

Emberiza citrinella 

MV V GB [1] . 1 BV - x 

Ga Grauammer 

Emberiza calandra 

BRD V, MV V, BASV-S HO [1] . 1 BV - x 

Gb Gartenbaumläufer 

Certhia brachydactyla 

- N [2] x 3 BV - x 
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He Heckenbraunelle 

Prunella modularis 

- HB [1] . 1 BV - x 

Hei Heidelerche 

Lullula arborea 

BRD V, BASV-S, EG B [4] x 3 BV - x 

K Kohlmeise 

Parus major 

- GB [2] x 2 BV - x 

Kch Kranich 

Grus grus 

BASV-S RB [4] x 3 BV - x 

Mg Mönchsgrasmücke 

Sylvia atricapilla 

- GB [1] . 1 BV - x 

N Nachtigall 

Luscinia megarhyn-

chos 

- GB [1] . 1 BV - x 

R Rotkehlchen 

Erithacus rubetula 

- GB [1] . 1 BV - x 

Ro Rohrammer 

Emberiza schoeniculus 

MV V RB [1] . 1 BV - x 

Rs Rauchschwalbe 

Hirundo rustica 

BRD V, MV V SB [1,3] x 1 NG x x 

Rt Ringeltaube 

Columba palumbus 

- GB [1] . 1 BV - x 

S Star 

Sturnus vulgaris 

BRD 3 GG [2] x 2 BV - x 

Sd Singdrossel 

Turdus philomelos 

- GB [1] . 1 BV - x 

Sr Schilfrohrsänger 

Acrocephalus 

schoenobaenus 

MV V, BASV-S B [4] x 3 BV - x 

Sti Stieglitz 

Carduelis carduelis 

- GB [1] . 1 BV - x 

Swk Schwarzkehlchen 

Saxicola torquata 

- HO [1] . 1 BV - x 
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Sp. 0 Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 Sp. 9 

Z Zaunkönig 

Troglodytes troglody-

tes 

- GB [1] . 1 BV - x 

Zi Zilpzalp 

Phylloscopus collybita 

- GB [1] . 1 BV - x 

Erläuterung: 

Sp. 2 Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind generell alle europäischen Vogelarten geschützt. Die hier ausgewiesenen Arten 

genießen jedoch einen strengen Schutz und/oder werden in der Bundesrepublik Deutschland bzw. in Mecklenburg-Vorpom-

mern in den Roten Listen mit einem Gefährdungsstatus geführt.  

 Abkürzungen: MV 1 – in Mecklenburg-Vorpommern vom Aussterben bedroht, MV 2 – in Mecklenburg-Vorpommern stark 

gefährdet, MV 3 – in Mecklenburg-Vorpommern gefährdet, MV V – in Mecklenburg-Vorpommern Art der Vorwarnliste; BRD 1 

– vom Aussterben bedroht, BRD 2 – in der BRD stark gefährdet, BRD 3 – in der BRD gefährdet, BRD V – in der BRD in der 

Vorwarnliste geführt; BASV-S nach der Definition von § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng geschützte Art. 

Sp. 3 B – Bodenbrüter, GB – Gehölzbrüter, allgemein, auch Bodenbrüter innerhalb von geschlossenen Gehölzbiotopen; GG – be-

vorzugte Nutzung von Großgehölzen, Wald, Parks etc.; HB – Heckenbrüter, Strauch- und Gebüschbrüter; OB – Offenland-

brüter auf Wiesen, Weiden, Äckern / Acker- und Wiesenbrüter; HO – Halboffenlandbrüter, Ruderalfluren, Grassäume, junge 

Gehölzsukzessionen, Offenland mit einzelnen Büschen, Waldschneisen und Waldwiesen; NF – Nestflüchter, RB – Röhricht-

brüter; SB – Siedlungsbrüter, alle Arten mit einer bevorzugten Nutzung von Siedlungsräumen zur Brut; (...) – Brutplätze in 

anderen Habitaten möglich. 

Sp. 4 gemäß LUNG (2016) als Fortpflanzungsstätten gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG geschützt: [1] – Nest oder – sofern kein Nest 

gebaut wird – Nistplatz; [1a] - Nest (Horst) mit 50m störungsarmer Umgebung; bei Arten gemäß § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V 

werden 100m störungsarme Umgebung als Fortpflanzungsstätte gewertet (Horstschutzzone);  [2] – System mehrerer i.d.R. 

jährlich abwechselnd genutzter Nester / Nistplätze; Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester außerhalb der Brutzeit 

führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte; [2a] – i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); Beeinträch-

tigung (= Beschädigung oder Zerstörung) eines Einzelnestes führt i.d.R. zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte; [3] = 

i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer Arten; Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl 

von Einzelnestern der Kolonie (<10%) außerhalb der Brutzeit führt i.d.R. zu keiner Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte; 

[4] – Nest und Brutrevier; [5] – Balzplatz. 

Sp. 5 gemäß LUNG (2016) erfolgt i.d.R. bei den angegebenen Arten eine erneute Nutzung der Fortpflanzungsstätte in der nächsten 

Brutperiode. 

Sp. 6 gemäß LUNG (2016) erlischt der Schutz der Fortpflanzungsstätte nach § 44 (1): 1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutpe-

riode; 2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte; 3 = mit der Aufgabe des Reviers; 4 = fünf Jahre nach Aufgabe des 

Reviers; W x = nach x Jahren (gilt für die ungenutzten Wechselhorste in besetzten Revieren). 

Sp. 7 Angaben zum Brutstatus: BN – Brutnachweis durch Futter tragende Alttiere, Sichtung von Jungvögeln der aktuellen Brutsai-

son, Beobachtung von besetzten Nestern/Niststätten, BV –Brutverdacht/zur Brutzeit an mindestens 2 Terminen im Habitat 

anwesend, NG – Überflieger zur Brutzeit/Tier bei der Nahrungssuche. 

Sp. 8 Vorhabenraum: Nachweis in unmittelbaren Vorhabenraum 

Sp. 9: Vorhaben + 200 m: Nachweis einer Art im Abstandsbereich von 200 m zum Vorhaben, jedoch nicht im unmittelbaren Vorha-

benraum. 

 



 

02.12.2022 Kartierbericht FF-PV-Anlage Louisenfeld 15 

4.1.1 Brutvögel 

4.1.1.1 Vorhabenraum 

Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Vorhabenflächen bietet der 

direkte Vorhabenraum nur einer Vogelart Bruthabitate. Die Feldlerche besetzte innerhalb der 

Felder im Vorhabenraum NW 1 und NW 2 jeweils zwei Reviere. Die Acker- und Grünlandfläche 

des Vorhabenraumes SO 1 wurde von insgesamt vier Feldlerchen Brutpaaren als Fortpflanzungs-

stätte genutzt. Die Feldlerche meidet Solarmodulfelder mit eng stehenden Reihen. In Abhängig-

keit des Reihenabstands und der Bewirtschaftung innerhalb des Solarfeldes können auch positive 

Habitat Eigenschaften geschaffen werden.  

4.1.1.2 Erweiterter Untersuchungsraum (Vorhaben + 200-m-Umfeld) 

Im erweiterten Untersuchungsraum bis zu einem Abstand von 200 m um die Vorhabenflächen 

bildeten im Kartierungsjahr 2022 die Grünlandflächen sowie die Gehölzbiotope die Schwerpunkte 

der Artenverbreitung. An gefährdeten bzw. streng geschützten Arten wurden vier Brutpaare der 

Grauammer, zehn Brutpaare der Feldlerche, ein Brutpaar des Schilfrohrsängers, ein Brutpaar 

des Kranichs, ein Brutpaar des Stars sowie ein Brutpaar der Heidelerche ermittelt. 

Von baubedingten Störungen auf die streng geschützten Arten Grauammer, Feldlerche, Schilf-

rohrsänger, Kranich, Star und Heidelerche sind für Photovoltaikanlagen keine Fernwirkungen 

bekannt, die eine populationswirksame Beeinträchtigung hervorrufen könnten. 

Der Flächenverlust von intensiv bewirtschafteten Acker- und Grünlandflächen für Nahrung 

suchende Brutvögel wird als gering eingeschätzt die keine populationswirksame Beeinträchtigung 

hervorrufen könnten.  
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Abb. 5:  Ergebnisse Brutvogelkartierung Fläche NW 2 

 (Abkürzungen gemäß Tabelle 2) 
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Abb. 6:  Ergebnisse Brutvogelkartierung Fläche NW 1  

  (Abkürzungen gemäß Tabelle 2) 
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Abb. 7:  Ergebnisse Brutvogelkartierung Fläche SO 1 

  (Abkürzungen gemäß Tabelle 2) 
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4.1.2 Nahrungsgäste 

Im Untersuchungsraum waren im Untersuchungsjahr 2022 regelmäßig Rauchschwalben zur 

Nahrungssuche anwesend. Dabei überflogen die Rauchschwalben, maximal vier Rauchschwal-

ben zur gleichen Zeit anwesend, die Acker- und Grünlandflächen. 

Am 06. April 2022 hielt sich eine Bekassine zur Nahrungssuche in dem Grünland der Vorhaben-

fläche SO 1 auf. Der Hauptdurchzug zu den Brutgebieten findet von Mitte März bis Mitte April 

statt. Die Grünlandfläche stellt kein geeignetes Bruthabitat für die Art dar. 

4.2 Amphibien 

Im Gesamtuntersuchungsraum wurde eine Amphibienart (Teichfrosch) nachgewiesen, die be-

sonders geschützt ist, jedoch keinem strengen Schutz unterliegt. Entsprechend weisen sie im 

Rahmen der Planung keine artenschutzrechtliche Relevanz auf. 

Bei dem Nachweis handelt es sich um kleine Gruppen des Teichfrosches. Teichfrösche wurden 

in dem Graben innerhalb der Vorhabenfläche SO 1 sowie im erweiterten Untersuchungsraum der 

Vorhabenfläche NW 1 & NW 2 festgestellt. Teichfrösche halten sich während der Laichzeit aber 

auch außerhalb der Laichzeit häufig im direkten Gewässerumfeld auf.  

In der folgenden Abbildung sind die Nachweisorte des Teichfrosches (Tf) dargestellt.  

 

Abb. 8: Nachweisorte von Amphibien 
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Eine Lebensraumbeziehung zwischen den Gräben und den Vorhabenflächen NW 1, NW 2 & SO 

1 ist nicht festzustellen. Baubedingte Schädigungen der Art lassen sich durch die Errichtung eines 

Amphibienzaunes während der Bauzeit vermeiden.  

Die nachgewiesenen Arten, einschließlich Angaben zu Schutz und Gefährdung, sind in der fol-

genden Tabelle 3 zusammengefasst. 

Tab. 3: Nachgewiesene Amphibienarten im Untersuchungsgebiet 

Kürzel dt. Name wiss. Name An-

zahl 

RL-MV RL-D Schutz Anh. II/IV 

FFH-RL 

Tf 
Teichfrosch, Wasser-

frosch-Agg. 

Pelophylax 

„esculentus“ 

2-5 

(rM) 

3 * BASV - 

Erläuterung: 

 Gefährdung: RL-MV: MV 1 – in Mecklenburg-Vorpommern vom Aussterben bedroht, MV 2 – in Mecklenburg-
Vorpommern stark gefährdet, MV 3 – in Mecklenburg-Vorpommern gefährdet, MV V – in Mecklenburg-
Vorpommern Art der Vorwarnliste, MV D – Datenlage defizitär, MV * – in Mecklenburg-Vorpommern nicht 
gefährdet; RL-D: BRD 1 – vom Aussterben bedroht, BRD 2 – in der BRD stark gefährdet, BRD 3 – in der 
BRD gefährdet, BRD V – in der BRD in der Vorwarnliste geführt, D * – in der BRD nicht gefährdet; 

 Schutz: BASV - nach der Definition von § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG besonders geschützte Art, BASV-S - nach 
der Definition von § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng geschützte Art. 

 Anh. II/IV FFH-RL: 2 - Art des Anhangs II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU, 4 - Art des Anhangs IV 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU. 

 

4.3 Reptilien 

Bei den Untersuchungen 2022 wurde die Waldeidechse und die Zauneidechse nachgewiesen. 

Von den zwei erfassten Reptilienarten unterliegt die Zauneidechse einem strengen Schutz. Die 

Art weist im Rahmen der Planung eine artenschutzrechtliche Relevanz auf.  

Die nachgewiesenen Arten, einschließlich Angaben zu Schutz und Gefährdung, sind in der fol-

genden Tabelle zusammengefasst. 

Tab. 4: Nachgewiesene Reptilien im Untersuchungsgebiet 

Kürzel 
dt. Name wiss. Name 

An-

zahl 
RL-MV RL-D Schutz 

Anh. II/IV 

FFH-RL 

Ze Zauneidechse Lacerta agilis 5 MV 2 BRD 3 BASV IV 

We Waldeidechse Zootoca vivipara 2 MV 3 BRD V BASV - 

Erläuterung: 

 Gefährdung: RL-MV: MV 1 – in Mecklenburg-Vorpommern vom Aussterben bedroht, MV 2 – in Mecklenburg-

Vorpommern stark gefährdet, MV 3 – in Mecklenburg-Vorpommern gefährdet, MV V – in Mecklenburg-

Vorpommern Art der Vorwarnliste, MV D – Datenlage defizitär, MV * – in Mecklenburg-Vorpommern nicht 

gefährdet; RL-D: BRD 1 – vom Aussterben bedroht, BRD 2 – in der BRD stark gefährdet, BRD 3 – in der 

BRD gefährdet, BRD V – in der BRD in der Vorwarnliste geführt, D * – in der BRD nicht gefährdet;   

 Schutz: BASV - nach der Definition von § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG besonders geschützte Art, BASV-S - nach 

der Definition von § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng geschützte Art. 

 Anh. II/IV FFH-RL: 2 - Art des Anhangs II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU, 4 - Art des Anhangs IV 

der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU.  
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Abb. 9: Nachweisorte von Reptilien 

Die Zauneidechse wurde mehrfach in Teilbereichen der Bahnböschung südwestlich der Vorha-

benfläche SO 1 sowie im Bereich einer Straßenböschung nordwestlich der Vorhabenfläche SO 1 

nachgewiesen. Die Waldeidechse wurde einmalig südwestlich der Vorhabenfläche NW 1 zwi-

schen der Bahnstrecke und dem Wald beobachtet. 

Aufgrund der geringen Beobachtungsdichte der Wald- und Zauneidechse wird das Vorkommen 

einer kleinen Wald- bzw. Zauneidechsen-Population im Untersuchungsgebietes angenommen. 

Genaue Angaben zu der Populationsgröße sind, aufgrund fehlender intensiver Untersuchungen, 

bei denen ein Großteil der Tiere gefunden wird bzw. eine Abschätzung der Populationsdichte 

durch die Fang-Wiederfang-Methode erfasst wird, nicht möglich. 

Um erhebliche baubedingte Beeinträchtigungen auf die Zauneidechsenpopulation zu vermeiden, 

sind Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen notwendig. 

Eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Zauneidechsen 

Population ist durch das Vorhaben nicht begründet zu erwarten. Unter Umständen haben FF-PV-

A durch die Nutzungsextensivierung sogar einen positiven Effekt auf Zauneidechsenpopulatio-

nen. 

4.4 Biotope 

4.4.1 Vorhabenraum 

Der Vorhabenraum wird weitestgehend durch intensiv bewirtschaftete Ackerflächen eingenom-

men, die dem Biotoptyp Lehm- bzw. Tonacker (ACL) zugeordnet werden. Neben Intensivacker 
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kommt im Vorhabenraum SO 1 auch Grünland vor. Es handelt sich um ein Intensiv bewirtschaf-

tetes Grünland auf einem Moorstandort. Hochwüchsige Gräser, wie das Gewöhnliche Ruchgras 

(Anthoxanthum odoratum), Gewöhnliches Knaulgras (Dactylis glomerata) und Rasen-Schmiele 

(Deschampsia cespitosa) dominieren das Grünland. In geringen Anteilen kommen das Wollige 

Honiggras (Holcus lanatus) und der Gewöhnliche Glatthafer (Arrhenatherum elatius) vor. Im Un-

terwuchs dominiert das Gänse-Fingerkraut (Potentilla anserina), Wiesen-Labkraut (Galium 

mollugo), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris) und Großer Sauerampfer (Rumex acetosa). 

Der Graben in der Fläche SO 1 führt nur zeitweilig Wasser und wird extensiv bewirtschaftet. Er 

war im Mai 2022 sehr stark mit Seifenkraut (Saponaria officinalis) zugewachsen. Ein Gehölzsaum 

sowie ein Uferstaudenröhricht weist der Graben nicht auf. 

Innerhalb der Vorhabenflächen weist kein Biotop einen gesetzlichen Schutz auf. 

Die Ergebnisse der Kartierung sind in den Abbildungen 10 und 11 dargestellt und in Tabelle 3 

dokumentiert. Die Nummerierung der Biotope in den Abbildungen 10 & 11 bezieht sich auf die 

Tab. 5. 

 

Abb. 10: Biotope der Vorhabenfläche NW 1 & NW 2 
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Abb. 11: Biotope der Vorhabenfläche SO 1  

 

4.4.2 Erweiterter Untersuchungsraum (Vorhabenraum + 200-m-Umfeld) 

Das Kartenportal Umwelt MV gibt für den Landschaftsausschnitt geschützte Biotope nach § 20 

des Naturschutzausführungsgesetzes MV im 200-m-Umfeld (erweitertes UG) des Vorhabens an. 

Da geschützte Biotope einer natürlichen Entwicklung unterliegen, erfolgte für den erweiterten Un-

tersuchungsraum eine Überprüfung der bekannten geschützten Biotope sowie eine Nachsuche 

neuer geschützter Biotope. 

Im Ergebnis der Kartierung geschützter Biotope wurden insgesamt 18 geschützte Biotop nach 

§ 20 NatSchAG MV im erweiterten Untersuchungsraum festgestellt. Eine Darstellung der Lage 

der geschützten Biotope erfolgt in den Abbildungen 12 und 13. Die Nummerierung der Biotope in 

den Abbildungen 12 & 13 bezieht sich auf die Tabelle 3. 
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Abb. 12: Geschützte Biotope im Umfeld der Fläche NW 1 & NW 2 
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Abb. 13: Geschützte Biotope südöstlich der Straße „Zum Burgwall“ 

An geschützten Biotopen finden sich vorwiegend Gehölzbiotope, die aus heimischen Baum- und 

Straucharten aufgebaut sind. Entlang der Bahnstrecke dominieren besonders Strauchhecken teil-

weise mit überschirmenden Großgehölzen. Innerhalb der Ackerflächen kommen Feldgehölze, 

Strauchbestände und temporäre Kleingewässer mit Strauchbeständen vor. Am Rand des erwei-
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terten Untersuchungsgebietes befindet sich ein temporäres Kleingewässer welches mit einem 

Schilfröhricht (Biotop-Nr. 3) bestanden ist. 

In der folgenden Tabelle sind die Biotoptypen des Vorhabenraumes zzgl. der gesetzlich geschütz-

ten Biotope des erweiterten Untersuchungsraumes aufgeführt. 
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Tab. 5:  Auflistung der Biotoptypen des Vorhabenraume und des erweiterten Untersuchungsgebietes 

Bio-

top-

Nr. 

Biotoptyp M-V 

(Überlagerungsbio-

toptyp) 

Biotopcode 

MV  

Schutz nach § 20, 

§ 18, § 19 

NatSchAG M-V / 

§30 BNatSchG 

Gefährdung 

(Reg./Gef.)  

 

Wertigkeit 

nach HzE 

(LUNG 2018) 

dominante und wertgebende Pflanzenarten 

1 Feldgehölz aus über-

wiegend heimischen 

Baumarten 

BFX § 20 1-3/2 3 Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Stiel-Eiche (Quercus 

robur), Zitterpappel (Populus tremula), Gewöhnliche 

Schlehe (Prunus spinosa) 

2 Mesophiles Laubge-

büsch 

BLM § 20 2/2 3 Gewöhnliche Schlehe (Prunus spinosa), Schwarzer Holun-

der (Sambucus nigra) 

3 Schilfröhricht VRP § 20 2/2 3 Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Schwarz-Erle (Alnus 

glutinosa), Gewöhnliche Schlehe (Prunus spinosa), 

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Gewöhnliches 

Schilf (Phragmites australis) 

4 Feldgehölz aus über-

wiegend heimischen 

Baumarten 

BFX § 20 1-3/2 3 Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Gewöhnliche 

Schlehe (Prunus spinosa) 

5 Wasserlinsen-

schwimmdecke 

SEL § 20 1-2/3 4 Grau Weide (Salix cinerea), Gewöhnliche Schlehe (Prunus 

spinosa), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 

6 Wasserlinsen-

schwimmdecke 

SEL § 20 1-2/3 4 Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Stiel-Eiche (Quercus 

robur), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Wasserlinse 

(Lemna minor) 

7 Feldgehölz aus über-

wiegend heimischen 

Baumarten 

BFX § 20 1-3/2 8 Flächennaturdenkmal 

Stiel-Eiche (Quercus robur), Gewöhnliche Schlehe (Prunus 

spinosa) 

8 Strauchhecke BHF § 20 2/3 4 Gewöhnliche Schlehe (Prunus spinosa), Eingriffeliger 

Weißdorn (Crataegus monogyna), Gemeine Hasel (Co-

rylus avellana), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
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Bio-

top-

Nr. 

Biotoptyp M-V 

(Überlagerungsbio-

toptyp) 

Biotopcode 

MV  

Schutz nach § 20, 

§ 18, § 19 

NatSchAG M-V / 

§30 BNatSchG 

Gefährdung 

(Reg./Gef.)  

 

Wertigkeit 

nach HzE 

(LUNG 2018) 

dominante und wertgebende Pflanzenarten 

9 Wasserlinsen-

schwimmdecke 

SEL § 20 1-2/3 4 Grau Weide (Salix cinerea), Gewöhnliche Schlehe (Prunus 

spinosa), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Eingriffe-

liger Weißdorn (Crataegus monogyna) 

10 Strauchhecke BHF § 20 2/3 4 Gewöhnliche Schlehe (Prunus spinosa), Schwarzer Holun-

der (Sambucus nigra), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus 

monogyna) 

11 Mesophiles Laubge-

büsch 

BLM § 20 2/2 3 Gewöhnliche Schlehe (Prunus spinosa), Gemeine Esche 

(Fraxinus excelsior) 

12 Mesophiles Laubge-

büsch 

BLM § 20 2/2 3 Birne (Pyrus spec.), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus 

monogyna), Gewöhnliche Schlehe (Prunus spinosa), 

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 

13 Wasserlinsen-

schwimmdecke 

SEL § 20 1-2/3 4 Gewöhnliche Schlehe (Prunus spinosa) 

14 Strauchhecke BHF § 20 2/3 4 Gewöhnliche Schlehe (Prunus spinosa), Schwarzer Holun-

der (Sambucus nigra), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus 

monogyna) 

15 Strauchhecke BHF § 20 2/3 4 Gewöhnliche Schlehe (Prunus spinosa), Schwarzer Holun-

der (Sambucus nigra) 

16 Strauchhecke mit 

Überschirmung 

BHS § 20 3/3 4 Gewöhnliche Schlehe (Prunus spinosa), Schwarzer Holun-

der (Sambucus nigra), Hänge-Birke (Betula pendula), 

Weide (Salix spec.) 

17 Strauchhecke mit 

Überschirmung 

BHS § 20 3/3 4 Gewöhnliche Schlehe (Prunus spinosa), Schwarzer Holun-

der (Sambucus nigra), Stieleiche (Quercus robur), Weide 

(Salix spec.) 
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Bio-

top-

Nr. 

Biotoptyp M-V 

(Überlagerungsbio-

toptyp) 

Biotopcode 

MV  

Schutz nach § 20, 

§ 18, § 19 

NatSchAG M-V / 

§30 BNatSchG 

Gefährdung 

(Reg./Gef.)  

 

Wertigkeit 

nach HzE 

(LUNG 2018) 

dominante und wertgebende Pflanzenarten 

18 Mesophiles Laubge-

büsch 

BLM § 20 2/2 3 Gewöhnliche Schlehe (Prunus spinosa) 

19 Lehm- bzw. Tonacker ACL - 0/0 1 - 

20 Lehm- bzw. Tonacker ACL - 0/0 1 - 

21 Lehm- bzw. Tonacker ACL - 0/0 1 - 

22 Graben zeitweilig was-

serführend mit extensi-

ver Instandhaltung 

FGX - 1/2 3 Seifenkraut (Saponaria officinalis), Sumpf-Segge (Carex 

acutiformis) 

23 Intensivgrünland auf 

Moorstandorten 

GIO - 0/1 1,5 Gewöhnliche Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Ge-

wöhnliches Knaulgras (Dactylis glomerata), Rasen-

Schmiele (Deschampsia cespitosa), Wollige Honiggras 

(Holcus lanatus) 
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5 Gesamteinschätzung 

Auf der Grundlage der bisher erhobenen Kartierungsdaten sind keine grundlegenden - arten-

schutzrechtlich begründeten - Konflikte zu erkennen. Für die Feldlerche ist eine gewisse Meidung 

von Freiflächen-Photovoltaikanlagen belegt. Dieser Konflikt ist durch Maßnahmen zur Vermei-

dung und Minderung sowie zum Ausgleich und Ersatz soweit zu mindern, dass die artenschutz-

rechtliche Zulässigkeit gegeben ist.  

Für die Amphibien und Reptilien im Bereich der Vorhabenfläche SO 1 sind durch Maßnahmen 

zur Vermeidung und Minderung die Erfüllung der Verbote gemäß § 44 (1) BNatSchG zu vermei-

den.  

Für alle weiterhin festgestellten Arten ist eine Verletzung der artenschutzrechtlichen Vorgaben 

des § 44 (1) Nr. 1-4 Bundesnaturschutzgesetz aufgrund der bekannten Wirkungen von Freiflä-

chen-Photovoltaikanagen im Verhältnis zur Lage der festgestellten Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten der Arten nicht erkennbar. 
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Feldlerche (Alauda arvensis) 

 
Schutzstatus 

Besonders geschützt. RL D 3; RL MV 3        europäische Vogelart gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Die Feldlerche ist in ganz Mecklenburg-Vorpommern trotz starker Abnahme in den vergangenen 30 Jahren 
noch häufig und weit verbreitet (150.000-175.000 BP nach RL 2014 (Erfassungsstand 2009)). 

Feldlerchen brüten in offenem Gelände auf trockenen bis wechselfeuchten Böden. Sie bevorzugen eine 
niedrige, abwechslungsreich strukturierte Gras- und Krautschicht mit offenen Stellen. Typische Bruthabitate 
umfassen extensives Grünland, Ackerland (speziell mit Ausfallstellen), Weideflächen und spärlich bewach-
sene Ruderal- und Brachflächen. Ihr Aktionsradius ist gering bis mittelgroß, die Größe der Brutreviere variiert 
je nach Habitatqualität von 0,25 ha bis 5 ha (im Mittel 0,5-0,8 ha) und verändert sich im Verlauf der Vegetati-
onsperiode. Als geschützte Fortpflanzungsstätte zählt die Nistmulde bis zur Beendigung der jeweiligen Brut-
periode. Die Ruhestätte (des Männchens) befindet sich während der Brutzeit in der Nähe des Nests und 
entspricht somit der Fortpflanzungsstätte. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte erlischt nach der Beendigung 
der jeweiligen Brutperiode. Als Kurzstreckenzieher erscheint sie im Brutgebiet zwischen Anfang Februar und 
Mitte März (Durchzug bis April) und zieht zwischen September und November ab. Als Nahrung werden im 
Winter Körner und Keimlinge, zur Brutzeit Insekten, Spinnen, kleine Schnecken und Regenwürmer aufge-
nommen. Nestlinge werden bevorzugt mit Insekten gefüttert. Die Nestanlage erfolgt jährlich neu am Boden in 
selbstgescharrten und mit Pflanzenmaterial ausgekleideten Mulden. Es sind zwei Bruten zwischen Mitte 
März und Ende Juli möglich. Als Gefährdungsursachen gelten die Verarmung der Fruchtfolge sowie der 
Einsatz von synthetischen Düngemitteln und Pestiziden, in dessen Folge weniger Wildkräuter wachsen und 
der Insektenreichtum (Nahrungsgrundlage speziell für die Jungenaufzucht) abnimmt. 

 Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell vorkommend  

Im Untersuchungsraum (200-m-Puffer um die drei Teilflächen) wurden 18 Reviere abgegrenzt, davon 8 Reviere überwie-

gend innerhalb der Planflächen. Die konkrete Abgrenzung einer lokalen Population ist bei häufigen, flächendeckend 

verbreiteten Arten wie der Feldlerche nicht zielführend. Die erfassten Siedlungsdichten von 2-6 BP/10 ha weisen auf eine 

lokale Verbreitung im Bereich der aktuell in Deutschland optimalen Siedlungsdichten in Agrarlandlandschaften hin.  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie (funktionserhaltende) vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF): 

- VM 1:  Störungsvermeidung und Bauzeitenregelung (Baubeginn zwischen Oktober und Ende Februar) 

- CEF 1:  Optimierung von Ackerflächen als Ausweichraum für bis zu acht Feldlerchenpaare (1250 m Blühstreifen) 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

 oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 

Unter Berücksichtigung von VM 1 wird das „Tötungsverbot“ nicht erfüllt, da Eingriffe durch Baufeldberäumung oder Fahr-

ten (Baumaschinen) außerhalb der Brut-/Nestlingszeit stattfinden. Bei kontinuierlichem Bau ab Flächenvorbereitung ist 

durch die regelmäßige Störwirkung über die mehrwöchige Bauphase eine Wiederbesiedlung des Baufeldes zur Brut aus-

geschlossen. Altvögel sind mobil und weichen Fahrzeugen aus. Von Oktober bis Februar sind i. d. R. keine Feldlerchen im 

Brutrevier (Überwinterung im Mittelmeerraum). Anlage- oder betriebsbedingte Tötung von Individuen sind nicht bekannt.    
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Artspezifische Literatur: 

ARGE Baader-Bosch (2004): Untersuchungen zu den täglichen Aktivitätsmustern von Vögeln im Westkopf 

des Parallelbahnsystems. Ausbau Flughafen Frankfurt Main. 

http://www.dfld.de/PFV_Landebahn/PFV-2/Ordner56/008_G7_Anlage_11.pdf 

BFN (2016): Fachinformationssystem FFH-VP-Info des BfN „Raumbedarf und Aktionsräume von Arten“ 

(Stand: 02.12.2016), https://ffh-vp-info.de/FFHVP/download/Raumbedarf_Vogelarten.pdf 

KNE (2016): Antwort 85_Ökologische Auswirkungen von PV-Freiflächenanlagen mit Fokus Zauneidechse 

und Feldlerche. https://www.naturschutz-energiewende.de/fragenundantworten/85-oekologische-
auswirkungen-pv-freiflaechenanlage-zauneidechse-feldlerche/ 

KNE (2021): Anfrage Nr. 318 zum Stand des Wissens zu den Auswirkungen von Solarparken auf bodenbrü-

tende Offenlandarten. Antwort vom 17. September 2021. https://www.naturschutz-
energiewende.de/fragenundantworten/318-auswirkungen-von-solarparken-auf-bodenbruetende-
offenlandarten/ 

LUNG (2016): Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten. Excel-Tabelle vom 

Portal https://lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/artenschutz.htm  

Schöbel, S. (2016): Brutrevierdichten der Feldlerche (Alauda arvensis) in Wintergetreidefeldern mit ver-

schiedenen Reihenabständen im Raum Hohenzieritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Ba-
chelorarbeit an der Hochschule Neubrandenburg. Fachbereich Landschaftswissenschaften und Ge-
omatik. Naturschutz und Landnutzungsplanung. 

Tröltzsch, P, E. Neuling (2013): Die Brutvögel großflächiger Photovoltaik-Anlagen in Brandenburg. Vogel-
welt 134: S. 155–179.  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Bauzeitliche Störungen können zu einer Verlagerung von Revieren führen, bei einer vollständigen Besetzung der Reviere 

im Umfeld zu einer Aufgabe einzelner Reviere. Lokale Populationen häufiger, flächendeckend vorkommender Arten wer-

den mangels sinnvoller ökologischer Kriterien zur Abgrenzung hilfsweise durch administrative Grenzen (z. B. Landkreis) 

definiert. Hier ist von mehreren tausend Brutpaaren auszugehen, sodass die mögliche Betroffenheit von 8 Brutpaaren (für 

eine Brutsaison) nicht geeignet ist, Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Population zu verursachen. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie des 
Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in 
Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszu-

schließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökolo-

gische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Anlagebedingt kommt es zu einer (Teil-)Entwertung der B-Plan-Fläche als Brutplatz für acht im Jahr 2022 auf der Fläche 

nachgewiesene Paare (Singflüge über der dortigen Ackerfläche). Es kommt voraussichtlich nicht zu einem vollständigen 

Verlust der Fläche als Fortpflanzungsstätte, sondern zu einer Habitatminderung, die oberhalb eines Reihenabstandes von 

5 m nach Stand der Technik gegen Null geht. Für die hier geplanten mindestens 3 m Reihenabstand wird eine Abnahme 

der Habitatqualität von mindestens 50 % angenommen, sodass für die acht betroffenen Feldlerchenpaare optimierte 

Habitate (10 m breite Blühstreifen mit ca. 160 m Länge je betroffenem Brutpaar) am Rand der Fläche in Bezug auf ange-

gebene Reviergrößen in der Literatur ab 0,25 ha Fläche (hier: Optimumhabitat Blühstreifen plus weiter nutzbare Teile des 

Solarparks) als ausreichend angesehen werden.  Gleichzeitig ergibt sich durch die Extensivierung der Fläche mit gebiets-

heimischen Saatgut und entsprechender Pflege eine größere Attraktivität durch höheren Insektenreichtum, Schutz vor 

größeren Prädatoren durch Umzäunung und Verzicht auf Düngung und Pestizideinsatz. Die Maßnahme ist kurzfristig (mit 

Aussaat des Blühstreifens) wirksam und muss Ende Februar/Anfang März nach Baubeginn funktionsfähig sein. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

https://lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/artenschutz.htm
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 

 
Schutzstatus 

 Anh. IV FFH-Richtlinie Rote Liste Deutschland: V; Rote Liste MV: 2 (stark gefährdet) 

Bestandsdarstellung 

Die Zauneidechse ist eine Charakterart wärmebegünstigter halboffener Landschaften. Mindestanforderun-
gen an Lebensräume sind ein günstiges Mikroklima, das Vorhandensein von Sonnenplätzen, Rückzugs- und 
Überwinterungsquartieren, eine ausreichende Nahrungsgrundlage (insbesondere Gliederfüßer [Arthropoda]) 
und günstige Fortpflanzungsbedingungen (temperierte Eiablageplätze mit leicht grabbarem Substrat). Zu-
sammengefasst kann von folgendem Habitatschema ausgegangen werden: sonnenexponierte Lage (südli-
che Expositionen, Hangneigungen maximal 40°), lockeres, gut drainiertes Substrat, unbewachsene Teilflä-
chen zur Eiablage, spärliche bis mittelstarke Vegetation. Stark verbuschte bzw. vergraste Habitate werden 
gemieden. Das Vorhandensein von Kleinstrukturen wie Steinen, Totholz etc. ist notwendig. Diese Bedingun-
gen erfüllen insbesondere strukturreiche Waldränder, Heiden, Bahnanlagen und Industriebrachen. Auch auf 
den ersten Blick gleichförmig erscheinende Habitate werden punktuell besiedelt, wobei sich die Aktivitäts-
schwerpunkte im Jahresverlauf habitatspezifisch verschieben können (z. B. von trockenen Böschungen zu 
feuchten Senken). Die Aktionsräume einzelner Individuen überschneiden sich meist und sind in der Regel 
kleiner als 200 m². Die Jahresaktivität ist witterungsabhängig und reicht von März bis Oktober. Adulti können 
bereits ab Ende August die Winterquartiere aufsuchen. Die Eiablage erfolgt überwiegend im Zeitraum Ju-
ni/Juli, die Mehrzahl der Jungtiere schlüpft August bis Anfang September. 

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: flächendeckend, aber überwiegend in geringer Dichte. 

Gefährdungsursachen: Fraß der Eier durch Dachse - Jungtiere werden durch ältere Zauneidechsen, andere 
Eidechsenarten, Schlangen, Vögel, Kröten und Insekten erbeutet - adulte Tiere werden oft von Vögeln er-
beutet. Weitere Prädatoren sind Igel, Mäuse, Wiesel, Marder, Hunde, Hauskatzen. Weitere Gefährdungsur-
sachen sind Flächenverluste durch Beseitigung von Ökotonen, Kleinstrukturen und Sonderstandorten, Re-
kultivierung von Erdaufschlüssen und Zerstörung von Ruderalflächen durch Ablagerungen und Überbauung 
oder Aufforstung, Auflassung und Verbuschung von Magerweiden, Nutzungsintensivierung von Weg- und 
Ackerrainen, Beeinträchtigung des Nahrungsangebots durch Einsatz von Bioziden, Einsatz von Herbiziden 
und Auftaumitteln auf Verkehrstrassen. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell vorkommend  

Es wurden zwei Aktionsräume festgestellt: die Bahnböschung südlich der südöstlichen Teilfläche sowie die Straßenbö-

schung zwischen der südöstlichen und der mittleren Teilfläche. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes anhand der Kriterien Population, 

Habitatqualität und Beeinträchtigungen: C (Anzahl) – C (Habitatqualität) – B (Beeinträchtigungen): Erhaltungszustand C 

(mittel bis schlecht). 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
 

VM 2: Bauzeitliche Abzäunung der Aktionsräume (Wegeraine sowie Bahndamm außerhalb der südöstlichen Baufläche) im 
Umfang von ca. 90 m je Aktionsraum zwischen den Zauneidechsenhabitaten (Straßenböschung/Bahndamm) und der 
Baufläche 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  

 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  
 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
 
Unter Berücksichtigung der VM 2 ist keine negative Änderung des aktuellen Zustandes zu erwarten. Die Acker-/Grün-

landflächen, auf denen die Errichtung der PV-Anlage erfolgen soll, sind nicht Teil des obligatorischen Aktionsraumes. Der 

Reptilienschutzzaun verhindert ein Einwandern in den temporär für die Eidechsen ggf. attraktiven Baubereich. 
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Eine Störung über das derzeitige Maß hinaus ist auf Grund der Vorbelastung (Aktionsräume an störintensivem Bahndamm 

bzw. an der Straße) baubedingt nicht zu erwarten; betriebsbedingte Störungen können ausgeschlossen werden. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. 

des Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in 

Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszu-

schließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökolo-

gische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Die Acker-/Grünlandflächen, auf denen die Errichtung der PV-Anlage erfolgen soll, sind nicht Teil des obligatorischen 

Aktionsraumes. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

Artspezifische Literatur: 

LUNG (2010): Lacerta agilis (LINNAEUS, 1758). https://www.lung.mv-

regierung.de/dateien/ffh_asb_lacerta_agilis.pdf 

LfULG (2023): Lacerta agilis Linnaeus, 1758 / Zauneidechse (Mecklenburg-Vorpommern). 

https://www.artensteckbrief.de/  

 

https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_lacerta_agilis.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_lacerta_agilis.pdf
https://www.artensteckbrief.de/


solargrün GmbH  

Maßnahmeblatt 
 

Maßnahme-Nr. VM 1 

PV-Anlage 
Louisenfeld     

Lage der Maßnahme: 
Flurstücke 23/3 und 22, Flur 6 
Gemarkung Louisenfeld 

Kurzbezeichnung der 
Maßnahme: 

Störungsvermeidung und Bauzeitenregelung  

KONFLIKT / BEEINTRÄCHTIGUNG 

Konfliktkurzbezeichnung Zugriffsverbot für Arten nach § 44 BNatSchG (Brutvögel der Acker- und -randflächen) 

BESCHREIBUNG: 

Durch Bau- und bauvorbereitende Maßnahmen, z. B. Gründung der Modultische und Baustellenverkehr, kann es 
zur Erfüllung von Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG kommen. Dies wäre der Fall, wenn Fortpflanzungs-
stätten (Nester von Bodenbrütern) zerstört werden oder störungsempfindliche Arten während der Revierbildung/ 
Nestbauphase vergrämt werden, sodass sich Auswirkungen auf die lokalen Populationen ergeben. Konkret 
betroffen ist auf der B-Planfläche die Feldlerche; durch mögliche Störungen optischer oder akustischer Art auch 
weitere häufige „Randbrüter“ in den Ruderal- und Gehölzfläche außerhalb der Vorhabenfläche. 

MAßNAHME 

BEGRÜNDUNG / ZIELSETZUNG: 

Bei Beginn der Arbeiten außerhalb der Brutzeiten der betroffenen Vogelarten sowie kontinuierlicher Fortführung 
der Maßnahmen werden keine Nester zerstört oder brütende/fütternde Altvögel vergrämt und damit Jungvögel 
getötet. Die Altvögel sind mobil genug, um den Maßnahmen auszuweichen und überwiegend nur gering störungs-
empfindlich, sodass eine Ansiedlung auf benachbarten Habitaten gleicher Qualität im räumlichen Zusammenhang 
mit der Eingriffsfläche mit hinreichender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist (z. B. andere Seite der Bahnstrecke). 

 
MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Baufeldfreimachung und der Beginn von kontinuierlichen Erdarbeiten wie z. B. Wegebau, Eingriffe in Oberboden 
und Vegetation finden außerhalb der Brutzeit der Vögel statt, d. h. Baubeginn zwischen Oktober und Ende Februar 
bei kontinuierlicher Störungsintensität zur Vermeidung von Wiedereinwanderung auf die Bauflächen. 

BIOTOPENTWICKLUNGS- u. PFLEGEKONZEPT / KONTROLLEN:  

Nicht erforderlich 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG: 

Siehe oben (Baustart und Eingriffe in Boden/Vegetation zwischen Oktober und Februar). 

UMFANG DER MAßNAHME: nicht zutreffend 

BEEINTRÄCHTIGUNG:  vermieden/vermindert 

 kompensiert in Verbindung mit Maßnahmen 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN: 

Flurstücke 23/3 und 22, Flur 6 Gemarkung Louisenfeld. 

 

 



VM 2: Bauzeitliche Abzäunung der Aktionsräume (Wegeraine sowie Bahndamm knapp außerhalb der Bauflächen) 

solargrün GmbH  

Maßnahmeblatt 
 

Maßnahme-Nr. VM 2 

PV-Anlage 
Louisenfeld     

Lage der Maßnahme: 
Flurstücke 23/3 und 22, Flur 6 
Gemarkung Louisenfeld 

Kurzbezeichnung der 
Maßnahme: 

Bauzeitlicher Reptilienschutzzaun 

KONFLIKT / BEEINTRÄCHTIGUNG 

Konfliktkurzbezeichnung Zugriffsverbot für Arten nach § 44 BNatSchG (Reptilien) 

BESCHREIBUNG: 

Durch Bau- und bauvorbereitende Maßnahmen, z. B. Gründung der Modultische und Baustellenverkehr, kann es 
zur Erfüllung von Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG kommen, falls Zauneidechsen aus den beiden 
Aktionsräumen an der südlichen Teilfläche (an der Straßenböschung bzw. am Bahndamm) in vegetationsarme 
Bereiche der Baufläche einwandern und dort überfahren werden könnten. Dies wäre speziell bei milder, sonniger 
Witterung im März/April oder im Falle von Jungtieren im August/September möglich.  

MAßNAHME 

BEGRÜNDUNG / ZIELSETZUNG: 

Durch das Aufstellen eines Zaunes wird das Einwandern von Tieren in den Baustellenbereich (wo Fahrtätigkeiten 
stattfinden) vermieden. Die ebenfalls potenziell betroffene Population des Teichfrosches/Wasserfrosch-Agg. 
(Pelophylax „esculentus“) fällt nicht unter das strenge Artenschutzrecht, kann aber im Rahmen der Eingriffsregelung 

durch eine Erweiterung der Maßnahme mitberücksichtigt werden. 

 

 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Aufstellen von zwei Reptilienschutzzäunen je 90 m Länge (grün eingezeichnet). Bei üblichen maximalen jährlichen 
Laufstrecken von 30 m je Zauneidechse ist somit ein Einwandern in die Baufläche vermieden. Ackerflächen zählen 
nicht als geeigneter Lebensraum, deshalb gehen auch keine Habitatflächen dadurch verloren. 

 

BIOTOPENTWICKLUNGS- u. PFLEGEKONZEPT / KONTROLLEN: Nicht erforderlich 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG: 

Aufstellung vor Beginn der jahreszeitlichen Aktivität (je Witterung ab März) bis Oktober. Bei Beginn und Abschluss 
von Bau-/Fahrtätigkeit außerhalb dieser Zeit ist die Maßnahme nicht erforderlich. 

UMFANG DER MAßNAHME: 2 x 90 m Reptilienschutzzaun im Frühjahr aufstellen, im Herbst abbauen (Bauzeit). 

BEEINTRÄCHTIGUNG:  vermieden/vermindert 

 kompensiert in Verbindung mit Maßnahmen 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN: 

Flurstücke 23/3 und 22, Flur 6 Gemarkung Louisenfeld. 



solargrün GmbH  

Maßnahmeblatt 
 

Maßnahme-Nr. CEF 1 

PV-Anlage 
Louisenfeld   

Lage der Maßnahme: 
Flurstücke 23/3 und 22, Flur 6 
Gemarkung Louisenfeld 

Kurzbezeichnung der 
Maßnahme: 

Optimierung von Randflächen des Solarparks als 
Fortpflanzungs-/Nahrungsflächen für 8 Feldlerchenpaare 

KONFLIKT / BEEINTRÄCHTIGUNG 

Konfliktkurzbezeichnung Beschädigungsverbot Fortpflanzungsstätte der Feldlerche (europäische Vogelart) 

BESCHREIBUNG: 

Die Feldlerche meidet Solarmodulfelder mit eng stehenden Reihen unter 5 m Abstand zumindest teilweise. Bei 
einer angenommenen Habitatminderung von mindestens 50 % ergibt sich ein Optimierungsbedarf der angrenzen-
den Flächen für die betroffenen acht Brutpaare in einer für die Individuen erreichbaren Entfernung, um im lokalen 
Umgriff die gleiche Lebensraumkapazität zu halten. Bei der konservativen Einschätzung der 50 % Habitat-
minderung sind Randeffekte zu berücksichtigen, die eine Nutzung des begrünten Solarparks für Nahrungssuche 
und auch als potenziellen Niststandort erfahrungsgemäß bis in mindestens 50 m Tiefe vom verbleibenden Acker-
rand entfernt ermöglichen. Gleichzeitig ergibt sich durch die Extensivierung der Fläche mit gebietsheimischen Saat-
gut und entsprechender Pflege eine größere Attraktivität durch höheren Insektenreichtum, Schutz vor Prädatoren 
durch Umzäunung und Verzicht auf Düngung und Pestizideinsatz. 

MAßNAHME 

BEGRÜNDUNG / ZIELSETZUNG:  

Mit der Maßnahme werden kurzfristig wirksame, optimierte Lebensräume („Blühstreifen“) in einer für die betroffenen 
Individuen (max. 8 Revierpaare) erreichbaren Entfernung geschaffen Auf nachfolgender Abbildung sind dargestellt: 
Betroffene Reviere (rot), Zielflächen für neue Brutplätze (grün) und benachbarte besetzte Reviere (gelb). Somit ist 
durch das Bereitstellen optimierter Nist- und Nahrungsflächen ein Ausweichen der Brutpaare durch die Verlagerung 
der Revierzentren von ca. 50 m möglich und die angenommene Verschlechterung der Habitatqualität durch den 
Solarpark rechtzeitig ausgleichbar (Bereitstellung der Blühstreifen zur ersten Brutsaison nach Baubeginn). 
Blühstreifen fördern sowohl Insekten (und verbessern damit die Nahrungsgrundlage für Feldlerchen) als auch die 
Etablierung von deckungsreichen Strukturen für Nistplätze. Im Ergebnis sollte der Feldlerchenbestand im 
Untersuchungsgebiet bei  Betriebsbeginn der Solaranlagen mindestens die gleiche Größe wie im Ausgangszustand 
haben. 

MAßNAHMENBESCHREIBUNG: 

Entlang der in Abbildung CEF-1 dargestellten Zaunabschnitte (z. B. 4 m innerhalb und 6 m außerhalb des Zaunes) 
ist auf insgesamt 1250 m Länge ein mindestens 10 m breiter Blühstreifen anzulegen (bei Maßnahmenfläche SO1 
unter Beachtung der Flurstücksgrenzen). Dazu ist zeitig im ersten Frühjahr auf der Einsaatfläche eine feinkrümelige 
Bodenstruktur herzustellen (mit Pflug bzw. mit Egge). Es erfolgt eine initiale Einsaat mit mehrjähriger (regionaler) 
Blühmischung, Die Saatstärke beträgt üblicherweise 10 kg/ha. Auf Herbizide und Kunstdünger ist dauerhaft zu 
verzichten. Um eine homogene, hochwüchsige (für Lerchen schwer zu durchdringende) Struktur zu vermeiden, ist 
(nach dem 1. Juli) eine regelmäßige Mahd durchzuführen, mit > 10 cm hoch eingestelltem Mähwerk. Die Bereiche 
innerhalb/außerhalb des Zaunes können jeweils rotationsweise ungemäht stehen gelassen werden, um bessere 
Überwinterungsmöglichkeiten für Insekten bzw. deren Fortpflanzungsstadien zu bieten. Innerhalb oder am Rand 
des 10-m-Blühstreifens ist jährlich eine Fahrzeugbreite (ca. 2 m) mit Schwarzbrache aufrecht zu erhalten. 

BIOTOPENTWICKLUNGS- U. PFLEGEKONZEPT / KONTROLLEN:  

Die Maßnahmen ist vertraglich für die Laufzeit des Solarparks mit Eigentümer/Bewirtschafter zu sichern. Ein 
Wechsel der ortskonkreten Lage innerhalb des Flurstücks ist innerhalb der Laufzeit möglich, solange der 
Gesamtumfang gewahrt bleibt.  

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG:  

Die benötigten Strukturen sind kurzfristig entwickelbar und müssen im 1. Frühjahr (Ende Februar/Anfang März) 
nach Durchführung der Bauarbeiten zur Verfügung stehen. Feldlerchen nehmen diese Strukturen kurzfristig mit 
ihrer Rückkehr aus dem Winterquartier Ende Februar/Anfang März an. 
 

UMFANG DER MAßNAHME:  

Die Bemessung der Blühstreifen ergibt sich aus der nach Stand der Wissenschaft empfohlenen Breite von 
mindestens 10 m bei einer geschätzten Länge (Abstand der Reviere) von ca. 160 m je Revierpaar. Somit entstehen 
bei einer Gesamtfläche an Blühstreifen von 12.500 m² auf 5 Teilflächen Optimumhabitate für acht Reviere in 
Verbindung mit den weiter teilweise nutzbaren Solarparkflächen. 



 
Abbildung CEF-1: Bestehende (gelb), entwertete (rot) und „Ausgleichs“-Feldlerchen-Reviere (grün) sowie Lage der 
Blühstreifen (beige). Darstellung Feldlerchenreviere mit 50-m-Radius 

BEEINTRÄCHTIGUNG:  vermieden/vermindert 

 kompensiert in Verbindung mit Maßnahmen 

BETROFFENE GRUNDFLÄCHEN: 

Flurstücke 23/3 und 22, Flur 6 Gemarkung Louisenfeld. 

 

 


